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Nähere Nachrichten über die zweimalige Ergebung des 
Schlosses und der Stadt Mitau an die schwedische Heeres-

macht in den Jahren f «31 und 1635. 

(Sitzung vom 8. Marz 1850.) 

03 ist die für das Gottesländchen Kurland so unheilvolle Periode des ersten 
Viertels des 17ten Jahrhunderts, auf welche wir einen flüchtigen Rückblick 
zu werfen haben werden. Die immer schroffer hervortretende Sinnesart der 
Nachfolger des Herzogs Gotthard — seiner Söhne Friedrich und Wilhelm — 
die empörende Ermordung der Gebrüder Nolde — einzelne den Staats­
grundgesetzen zuwiderlaufende, öfters Hohn und Willkührherrschaft verrathende 
Maasnehmnngen und Befehle der fürstlichen Regierung u. s. f hatten im In­
neren alle Ruhe, alles Gedeihen gestört und die leidenschaftlichsten Zerwürf-
nisse hervor gerufen. Von Außeu war das, zur eigenen Verteidigung und 
Abwehr unkräftige kleine Land, während des schwedisch-polnischen Krieges, 
den Kämpfern als eine offene Arena gleichsam, zum Zertreten hingegeben, 
bald nur bedroht, bald wirklich das Opfer eines Durchzuges, eiues Ueber-
falls, eines Treffens oder einer Zwangseontribntion. Die Geschichte läßt 
darüber wenig Zweifel, daß die Schweden ein — bis zur Grausamkeit harter 
Feind gewesen. Die damals zerstörten festen Schlösser in Kurland, jetzt nur 
noch Ruinen, lassen unschwer erkennen, wie dieser Feind mit dem Lande um-
gegangen. Die geregten inneren Zustände des Landes ordnete und beschwich-
tigte zwar die mit weiter Vollmacht hierher abgeordnete königlich polnische 
Kommission, deren Werk die formula reghninis und die Statute» vom Jahre 
1617 waren. Zur Abwendung der Gefahren von Außen gab es aber keine 
Aehnliches leistende Schutzwehr. Nach einer Waffenruhe von etwa zwei Jahren 
erneuerte der kampfbegierige Gustav Adolph den Krieg mit Polen, erschien 
mit einer beträchtlichen Flotte in der Düna, hielt eint 16. September 1621 
seinen Einzug in die ihm geöffneten Thore Riga's, und wandte sich nunmehr 
nach Kurland. Er nahm das wenig vertheidigungsfahige Mitau am 3. Octo-
ber desselben Jahres cm, legte deu Feldmarschall Wraugcl mit 2000 Mann 
als Besatzung ein, nud kehrte für den Augenblick nach Liefland zurück, 
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um dem Einfalle der Kosakeu in seine dortigen Besitzungen zu begegnen. Der 
Herzog Friedrich vou Kurland hatte Mitau verlassen nud sich seiner Lehns­
pflicht gemäß, in dem polnischen Lager gestellt. Im Februar 1622 nahm der 
Fürst Radzivil Mitau den Schweden wieder ab. Schweden und Polen 
schloffen (tut 13. August desselben Jahres zu Mitau ciucu einjährigen Waffen­
stillstand, und verlängerten denselben später zu Danzig noch auf zwei Jahre. 
Kaum war aber der Termin abgelaufen als Gustav Adolph wieder zu den 
Waffen griff, im August und September wie im Fluge Dünamünde, Kocken-
Husen und Dorpat, so wie zu gleicher Zeit dnrch ein abgesondertes Heer, 
Birsen und Banste eroberte, Mitau abermals zur Uebergabe nöthigte, und 
unter anderen aus Kurland die zu einem Regimente erforderlichen Leute aus-
hob, und das kurische Kürassierregiment errichtete, welches in Deutschland 
wichtige Dienste geleistet haben soll. Durch den zu Altmark bei (5tum in 
Polnisch-Preußen geschlossenen Vertrag, wurde endlich Mitau mit feinem 
Gebiete dem Herzoge — wenn auch nicht ohne Opfer - zurückgegeben. 

Diese wichtigen Vorgänge sind bekannt genug, wenig bekannt dagegen die 
näheren Umstände der erwähnten beiden Einnahmen Mitau's. Nur von der 
letztern berichtet der von einem Augenzeugen dem Rathsverwandten Jakob 
Busselbach verfaßte Aufsatz, welcher in dem nordischen Archive Band 3, 
Seite 96 abgedruckt ist. Die weiteren Umstände erhellen einigermaßen aus 
zwei Aktenheften, von welchen das ältere vom Jahre 1622 im kurländischen 
Museum, das andere vom Jahre 1627 in dem älteren Tbeile des kurländischen 
Oberhosgerichts-Archivs, aufbewahrt werden. Das erstere bat aus Gründen, 
welche sich sogleich von selbst herausstellen werden, keinen Bestandteil eines 
gerichtlichen Protokolls ausgemacht, und besteht aus einzelnen Schriften, großen-
theils sine die et consule. Es sind 

1) ein königliches Reskript vom 4. Januar 1622, durch welches der König 
sich Hochselbst die Aburtheilung der Sache vorbehaltend, den Golding-
scheu Oberhauptmann Otto vou Grothuß (den Verfasser der bekannten 
Apologie bei Gelegenheit der Händel wegen der Nolde), den Tuckum-
scheu Oberhauptmann Heinrich von Plettenberg, und Theodor Scheu-
fing zu Commissarien ernannt, um an einem von ihnen zu wählenden 
Orte und in einem von ihnen anzusetzenden Termine, zur vorgängigen 
Information des Königs zu untersuchen, wer die Schuld der Ergebung 
des Hauses Mitau trage, und zu dem Ende nicht nur die von fürst­
licher Seite, sondern auch von dem Gegentheile dem Gotthard Schrö-
derß aufgeführt werdenden Zeugen, abzuhören u. s. w.; 
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2) ein Creditiv oder eine Vollmacht des Herzogs Friedrich von Kurland vom 
18. Juni 1622, an den fürstlichen Sachwalter Valentin König, um 
sich nach Zabeln, als woselbst die Commissarien Ort und Zeit angesetzt 
hatten, zu begeben, und die Rechte des Herzogs zu vertreten; 

3) eine Art von Instruktion von Seiten des Herzogs, zugleich vier Beweis-
stütze euthalteud, über welche die Bürger abgehört werden sollten; 

4) eine von Seiten des Herzogs unterm 21. Juni 1622, an seine in dieser 
Sache nach Zabeln abgeordnete Räthe, den Landhofmeister Oberst 
von der Recke, den Rath Heinrich zum Berg und den Advokaten Va-
lentin König, gesandte Deduktion zur Begegnung des von dem Beklag-
teil Gotthard Schröderß au den Tag gelegten Strebeus, gleich an-
fänglich und zuerst seine Zeugen abhören zu lasseu; 

5) ein am 15. Oktober 1621 von vierundzwanzig Mitauscheu Bürgern aus-
gestelltes Zeugniß, über die Unvermeidlichkeit der durch den Hauptmann 
Schröders bewerkstelligten Uebergabe des Schlosses an die Schweden; 

6) eine zu Zabelu bei den Commissarien von den fürstlichen Rüthen und 
Sachwalter eingereichte Schrift, in welcher sie den nicht gegenwärtigen 
Beklagten contumaciren, auch auf die Beibringung des Originals vor-
stehenden Zeuguisses dringen, weil die Bürger dessen Aechtheit an-
angestritten; 

7) eine von dem Oberhauptmann von Schröders den Commissarien ver-
abreichte weitere Auslassung und Protestatio« gegen die Abhörung der 
von dem Herzoge sistirten Bürger, maßeu sie Zeugen in eigener Sache 
wären; 

8) eine Gegenschrift der fürstlichen Räthe, und 
9) eine ähnliche von Seiten der Manschen Bürger. 

Das von den Commissarien zu Zabelu verhandelte Protokoll ist ohne 
Zweifel an den König oder feine Relationsgerichte in Warschau, einzusenden 
gewesen, das Protokoll aber, welches auf Anordnung des Herzogs gegen 
Gotthard Schröders gleich anfänglich zu Bauske verhandelt worden, aller 
Nachfrage ungeachtet, bis hierzu nicht aufgefunden worden. Aus den vor-
liegenden Schriften erhellt jedoch, daß Schröders jene anfängliche VerHand-
luug zu vereiteln nnd die königliche avoeation der Sache herbei zu führen 
wußte. Die so eben, ihrem Haupt-Inhalte nach angezeigten Schriften sind es 
nun, welche unter den Nummern I bis IX hierbei erscheinen, und wenn auch 
nicht wegen ihrer Meisterschaft im Styl oder ihres Scharfsinnes bei Abfassung 
gerichtlicher Aufsätze, so doch ihres sonstigen Inhalts wegen, bekannt zu werden, 
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verdienen dürften. Aus der anderweitig verfaßten Besitz-Chronik des Gutes 
Zohdeu, wird nur uoch bemerkt, daß Gotthard von Schröders bereits 1614 
Erbherr von Zohden, kl. Zohden und Stockinannshoss, mitanscher Oberhaupt-
mann und mit Margaretha V.Buttlar vermählt war, so wie, daß ihm im 
Besitze vou Zohdeu, der Sohn Christian v. Schröders folgte, welcher zugleich 
Lipsteu besaß, Elisabeth Magdalena Grotthns zur Frau hatte, und 1679 mit 
Tode abging. 

Das früher erwähnte zweite Heft ist ein unvollständiges, zum Theil nur 
aus Fragmenten bestehendes, gerichtliches Protokoll. Bei der zweiten Ein-
nähme Mitau's hatte, wie früher Schröders, jetzt der Mitausche Oberhaupt-
mann und verfassungsmäßig Kommandant des Schlosses, Ernst von Sacken 
zu Seldeu (Erbherr von Gr. Dselden), Schloß und Stadt befehligt, beide den 
Schweden übergeben, und war dieser Uebergabe wegen ebenfalls unter pein-
liche Anklage gestellt. Es fehlen leider gerade die Aktenstücke, welche über 
die Fassung der Anklage, über deren beweisliche Ausführung und über die 
etwa erfolgte richterliche Entscheidung Auskunft geben könnten; dagegen ist 
das, zum immerwährenden Gedächtnisse aufgenommene Verhör mit denen vom 
Allgeklagten aufgeführten Entlastungszeugen ganz vollständig vorhanden. Es 
fehlen daran, wie das bei den älteren Protokollen so häufig ist, die Unterschrift 
des Richters (Tuckumschen Oberhanptmanns Heinrich von Plettenberg) so wie 
die des Protokollführers (fürstlichen Gerichtsschreibers Abraham Bernewitz). 
In dem Akten hefte befindet sich überbeut das weder datirte noch mit einem 
Produkt versehene Original einer, von dem oft genannten Ernst von Sacken 
an deu Herzog gerichteten Bittschrift, worin derselbe unterthänigst seine — 
zuletzt noch durch deu Herrn Landhofmeister und Oberst von der Recke seinen 
großgünstigen Herrn Schwiegervater angebrachte Bitte wiederholt „des be-
„schwerlichen Prozesses wegen Uebergebnng des Hauses Mietaw erlassen und 
„gefreit zu fein," — so wie ein Billet des fürstlichen Fiskals Bartholomäus 
Schiller au den Seeretaire Abraham Bernewitz vom 15. Juni 1627, worin er 
bittet, ihm das Scrutinium wider den Oberhauptmann Sacken, die beiden 
schwedischen Schntzbriefe für Bercken, und das Urtheil wider Schelkittgs Erben 
zu übersenden. Dieses Verhör-Protokoll nun ist es, welches unter der 
Nummer X veröffentlicht wird, in der Annahme daß es sowohl als geschicht-
liches Hülfsmittel, als weil es den Zustand der damaligen Vertheidignngs-
Anstalten, anschaulich macht, bekannt zu werden verdient. Abweichend von 
dem heutigen Mechanismus in den Gerichten, waren die Zeitigen zuvörderst 
auf sämmtliche Artikel oder Beweissätze, und dann erst auf sämmtliche Frag­
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stücke des Gegners, abgehört. In diesem Abdrucke sind zur besseren Ueber-
sieht, die Fragstücke unter die betreffenden Artikel gestellt, die Zeugen nicht 
in der Folge wie sie zum Protokoll getreten, sondern in der Ordnung wie der 
Produceut sie namhaft gemacht hatte, mtntmerirt, und völlig gleichlautende 
Antworten zusammengezogen worden; die einzigen Abänderungen welche man 
sich gestattet hat, wogegen die dem Original eigentümliche Schreibart mit der 
sorgfältigsten Genauigkeit beibehalten worden, selbst da, wo oft in einer Reihe 
ein und dasselbe Wort verschieden geschrieben war. Ans der Besitz-Chronik 
des Gutes Gr. Dscldeu kann noch berichtet werden, daß Ernst von Sacken 
der Erbherr dieses Gutes, sich 1613 den 2 Januar mit Magdalena von der 
Recke aus Neuenbnrg, sodann in zweiter Ehe mit Amta Fircks, Wittwe von 
Otto Goes, Erbherrn von Dnppeln vermahlt gehabt, Oberhaupwiann und 
Kommandant zu Mitau gewesen, und um das Jahr 1650 gestorben ist, indem 
sich seine Kinder im folgenden Jahre in seinen Nachlaß theilten. In dem 
Text wird er freilich bald Hauptmann bald Oberhauptmann genannt, dies 
war aber eine in jener Zeit sehr gewöhnliche Gleichstellung. Einen Mitau-
scheu Hauptmann gab es nicht, sondern einen Doblenschen, welcher Kontman-
dant des Schlosses Doblen war, nnd daselbst residirte. In dem Protokolle 
wird Sacken, der gewesene Oberhauptmann genannt; ob er sein Amt nach 
1625, freiwillig oder unfreiwillig niedergelegt gehabt, muß hier dahin gestellt 
gelassen werden. 

Für diejenigen Leser endlich, welche nicht genöthigt gewesen, sich mit 
dem Lesen alter Handschriften nnd dem Verständnisse niederdeutscher Aus-
drücke abzugeben, möchte mit Uebergehnng anderer, wenn auch ungewöhnlicher, 
dennoch ans dem Zusammenhange leicht zu verstehenden Redensarten, die 
Erklärung einiger der hauptsächlichsten veralteten Terminologieen hier am 
Orte sein. Die Burgen uud Schlösser z. B. wurden ehedem häufig nur: 
„Häuser" genannt, welcher Gebrauch des Wortes noch in einigen Gegenden, 
namentlich in Westphalen stattfindet. Die „Lose" bedeutet: Losung, Signal, 
Zeichen. Stücke, anstatt groben Geschützes, Kanonen 2e., daher Stückhof, 
Stückgießerei. Kraut und Loch, für Pulver und Blei; ersteres Wort stammt 
von dem veralteten „krnten, gritsen", zermalmen, zerpülvern her. Einige 
wenige Bemerkungen imtcr den einzelnen Artikeln werden die damalige Oert-
lichkeit verdeutlichen. 

Drei oder vier ganz unleserliche Wörter, waren aller Anstrengung nn-
erachtet nicht zu entziffern, und sind durch Pünktchen bezeichnet. 
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No. I. 

Sigismundus III. D. G. Rex Pol. M. D. Lith. Russiae Prussiae Masoviae 

Samgae Livoniaeq. necnon Suecor. Gottor. Vandl. haereditarius Rex. 

Generosis et Nobilibus Ottoni Grotthausen Golding. Henrico Plet­

tenberg Tuckumens. capneis aulicis nris Theodoro Schencking 

tid. nob. del. gram nram regiam Gnosi et Nobiles fid. nob. de-

lecti: Cum caa et actio rne deditae arcis Mytouien: in Judi­

cium nrum introduci debeat, idcirco cupientes huius negocy 

plcnam informationem habere, quis author facti sit et cuius 

culpa, ea arx in ptestatem hostis et perduelis rai Gustavi Adol­

ph i Sudcrmanniae Ducis deuenerit Fid: vris quor nobis fides et 

integritas ac in rebus agendis dexteritas cognita et perspecta est 

id negocy dandum committendumque esse duximus, pntibusq 

Iris nris committimus mandantes ysdem et communicato inuicem 

de opportunitate tpis et loci consilio, simul conveniant ibidem-

que adcitatis Instigatore Illis Principis Fridericy alyisque cui 

intsresse ad eam caam habenlibus ad danda Interrogatoria aut 

testes si quos habent nominandos parte ab una et praefato No­

bile Gotthardo Schroeder Capneo Mitouien. uti eius criminis 

insi:r.u!ato una cum suis testibus ab ipsi nominandis et ad arti-

culos ab ipso proponendis parte ab altera diligent: scrutent 

rerque gesta veritatem inquirant ac singulor: Testium dicta acu-

rate connotcnt eosque praemisso prius prout juris corporali 

juramento, sedulo examinent, et qua occasione aut cuius culpa 

arx illa in manus hostium deuenerit collente indagant. Qua in 

re quidquid compertum habuerint in occluso rotulo ad nos 

t r a n s m i t t a n t .  N o s  p o r r o  q u o d  j u r i s  e r i t ,  s t a t u e m u r  p r o  . . . .  

officiorumq. suorum debito. Dat. Warsaviae die IV. mensis 

Januariy Anno 1622 Regnor. nostror Poloniae XXXV Sueciae 

vero XXX anno. 
(L. S.) 

S i g i s m u n d u s  R e x .  

TJ 
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No. II. 

Vom Gottes gnaden Wir Freidrich inn liefland zur Churlaud vnd Sem-
galleu Herzogk, stiegen hiemit allenmeniglich zu wissen, welcher gestellt wir den 
Achtbaren vnd Wollgelarten vnsern lieben getreuweu Valentin König nachm 
Zabell abgeordnet das ehr in dehme von den Köuigl. verordneten Commissa-
rieen angesetzten Termino nicht allein vnsere Zengen, so wir dahin citiren 

lassen für uns produciren vnd vf die ihnen zugestellte positional articul 

mit Fleyss examiniren lassen, sondern auch wieder vom gewesenen Hanbtman 
Godthardt Schroeders fürgeladenen Zeugen vnd articull, darauf Sie zu be-
fragen, vnsere ihm mitgegebene Interrogatoria überreichen vnd fonsten alles 
das thun soll, was dieser Sachen vnd vnfer nottnrfft erfordern vnd einem 
getrenven advocaten gebühren magk. Worzn wir ihme hiemit vollenkom-
mene macht zugestellet haben wollen, Vhrknndlich vnter vnferm vfgedruckten 
Fürstlichen Secret vud gewöhnlichen Handtzeichen. Datum Goldingen den 
18 Jnny Alto 1622. 

F r i d e r i c u s. 
(L. S.) 

No. III 

An die Comissarien zneschreiben, das Sie in rotolando einhaltenn denn 
Ihr Fr. Gd. andr mher zne examiniren vndt das Sie sich denn 
14 üecembris (iit andern Exemplar den 22sten) zner Mitaw vffm 
Hanfe einstellen, das examen der Bürger vndt was I. F. G. ferner 
alssdann proponiren werden, vornehmen vndt verrichten sollen. 

Articuli worauff die Bürger zu examiren. 

1) Wahr das der Haubtmau zum ersten bewilligt das der Trontetter zu 
4 vnderfchiedlichen mhalen sprach zu halten znegelassen. 

2) Wahr da drey schusse aus dem groben Geschütz geschehen, der Haubt-
man verbotteu nicht mehr zu schiessen. 

3) Wahr das der Haubttmau niemals vff den Wall sich sehen lassen die 
Bürger zur staudthasstigkeitt ermahnet vnd den ernst das Hanss zu de-

fendiren sehen lassen, besonders mheren theilss in der Cammer geblieben 
vndt mitt wenigen gehandeltt wegen Vbergebnng des Hausses vudt sou-
derlich kein ordinanz gemacht wie in derogleichen Fällen gfleget gefche-
hen vndt ihm gebühren wollen. 
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4) Wahr das der Schlüssel des Hauses von dem Haubtman dem Feinde 
die Psortt zu öffnen aussgegeben worden. 

Nach gehaltenem vnd vollendetem examen sollen die Commifsarien den 
Wall in Augenschein nehmen, wie es anitzo beschaffen, vndt von I. F. G. 
ofiicirer vernehmen wie es vor erobernng des Hauses eine Gelegenheit gehabt. 

Ein Concept das I. F. Gd. die Bürgerschafft vff Condition 
annehmen. 

Nach vollendetem Examen die Citation zu übergeben, de tempore 

wird man als dann rheden. 

No. IV. 

Von Gottes gnaden Friedrich In Liefland zur Churland vnd 
Semgallen Herzogk. 

Vusern gnedigen grnes vnd geneigten willen znnohr. Edler Gestrenger^ 
auch Achtbar vnd Wolgelarter liebe Getreven, wir vernehmen aus eirren an 
vns in eill abgefertigten Schreiben, was Massen die Konigl. Commifsarien 

zne einen Zweifell machen wollen wer des verwesenden Examinis vnd folgender 
Rechtshandelnng Actor vndt Cläger fey, vnd das der gewesene Haubtman 
Schroeder aus eiuem sonderbaren vnrechtmessigen Vorgriff seine Gezeugen von 
erst produciren bedacht sey. Wir erachten aber genzlich, das die vorgedachte 
Commifsarien ihnen diesen Zweifell zu machen ganz keine Fnge haben, vnd 
erinnert ihr Euch auch ganz woll, was Gestalt wir zu aufaug den Schroeder 
für ordentliche Gerichte zu Bauschte alss pars actoria fürstellen, dann auch 
itzo noviter so woll durch unfern Curatorn, alss auch König!. Instigatorn 

anderweis an den Konigl. Hoff laden vnd citiren lassen, dannenhero in der 
Weltt niemalen gehoeret were, das der so Beclagtt, zu seiner defension, Ge­
zeugen zue erst produciren solte, vud heruacher erst der Actor zu deduci-

rung seiner angestellten accusation müste gehoeret werden, vnd würde diess 
trawn ein wunderlich seltsamb ansehen haben für den Konigl. Senat, wan 
vnser procurator mit afsistenz des Königl. Iustigatoris vnsere clage für-
brechte vud da solche mit beweisnngen müste dargebracht werden, das daselbst 
vnser beweiss solte contra institutae actionis et omnium procefsuum 

naam atq ordinem Hindan gesetzet vnd dakegen des Beclagten defensioues 

Herfür gezogen werden, ist doch nie in der Welt erhoeret, das einer sich für 
erst defendirte, ehr sey den zuforderst beclaget, Es sey nun das Examen 
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testium in den gedachten Blecken augesetzet, oder sonst wie es den Commifsa­

rien angesehen, So wissen Sie, vnd werden sich aus derer von vnsertwegen 
nochmals sehr nothürfftige erinnerung berichten lassen, dciss obwohl Schroeder 
von damalss zue Bauschke ergangenem Bescheide extraordinarie appellirt, 

So haben doch I. Köu. Majstt diese vnsere Sache nicht tanquam ex funda-

mento legitimae citationis an sich gezogen, Sondern einig vnd allein, weilen 
ehr Schroeder selschlich fürgegeben, es sey der Köul Magtt vnd der Republic 

höchlich daran gelegen, das I. Maytt selbst der fachen Richter würde, dann 
were die Sache ex fundamento appellationis dahin erwachsen, So müste 
Schroeder und nicht wir znsambt dem Instigatore actor sein, Nnn wisset ihr, 
wie auch die Köuigl. Commifsarien das Wir mit assistenz des Instigatorn 

die Citaon nicht in puncto quodam appellationis, Sondern in puncto 

primariae et novae Instantiae anssgebracht, derowegen nach dem laut des 
Rechten natürlichen Processes sich auch nickt anders gebneren will, den das 
vnsere Positiones vor erst examinirt und dan ferner des Beclagten defen-

siones gehöret werden, Bnd hatten die Königl. Commifsarien hieran zu 
zweifeln kein Vrfach gehabt vnd vergeblich verlengeruug zu machen, wollen 
verwegen, das ihr vnferdtwegen dieses durch vusern Anwaldt verstendlich ein-
führen, vnd wider diese des ordentlich Rechtes vnd vnsere Meinung nichts ein-
willigen lasset, vnd ob woll in forma Scrutiny beyden Parten anbefolen ihre 
Notturfft in der Zengen Verheerung fürzubringen so verstehet sichs an ihm 
selbst, das derselbe zuvor gehoeret werde, welcher der sacheu Haubt Cläger 
sey, werdet demnach hierauss gründlich vnsere gemüthsmeinnng verstehen, 
Welches wir Euch sambt vnd sonders, denen Wir mit gnaden geneigt sein 
vnd verbleiben, nicht verhalten wollen. Datum Goldingen den 21 Jnny 
Ao. 1622. 

F r i d e r i c u s. 

Werdet dies authenticum woll verwaren, weil 
wir davon kein concept haben vnd eilig in 
der nacht geschrieben worden. 

A  b  E x t r a .  

Den Edelen, auch Gestrengen, wie den Achtbaren vnd Wolgelahrten vnsern 
lieben getrewen Matthies von der Recke zne Neyenbnrg, Landhofmeistern 
Ober-Camerherrn vnd Kriegs Obersten, Henrich zum Berg, Rath vnd 
Valentin König Advocaten sambt und sonders. 

Arbeiten, d., k. G. f. L. u. Ä. IX. 2 
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No. V. 

Wicr Voigt Aelterman Elsten vnd scmptliche Gemeine an ff dieser Be­
setzung Mytaw, Vrknnden vnd bekenen hiemit, Nachdem es Leider dahin 
geraten, des Jh. Kön. Maytt zu Schweden mit dero krieges macht allhier 
angelanget, und das Fürst!. Haus auff vnd abgemanet mit Vorwarnung da 
wir vus nicht in der Gütte ergebe» wollen daß Sie nicht alleine weder Mann 
Weib vnd Kindt im Leben lassen, besondern auch alle das vnserige Preist 
machen vnd geben wolte, demselben aber für zukommer vnd insonderheit nach-
dem wir I. Kon. Mytt trefliche Kriegesmacht so auch schon zum Sturm bereidt 
gewesen, gesehen vnd bey vns befunden das wir das fürst!. Haus für I. Kön. 
Maytt grosse vnd trefliche macht, vngeachtet dess H. Haubtmans vnd anderer 
Officirer vielfeltiges erinnern vnd ermatten, nicht haben defendiren können, 
vnd dahero genrsachet worden, für vnser Person dem Feinde dass Hauss zu 
vbergebeu vnd aufzutragen, Alss bezeugen wir hiemit das der H. Haubtman 
für seine Person genugsam das seine gethan vnd es an feinem Fleiss sorgfeltig-
keit vnd ermammg nichts mangeln lassen, dessfalls wir ihme für Gott, der 
hohen Obrigkeit vnd iedermanniglichen entschuldigen thueu. Vrkündlich haben 
wir vnten benandte des gezengnis dem Herrn Schroedern für vns vnd der 
gantzen Gemeine vnder vnser handt vnd siegell mit getheilet. Gegeben zur 
Mittaro den 15. Octob. Anno 1621. 

Hartwich Bluncke Jürgen Schultz 
. Caspar Hillebraudt. Thomas Helroig. 

Johann Bnchholtz Thomas Hage. 
Jacob Busselberg Martin Gericke. 
Herman Fuchs Eltermauu Heinrich zum Berge. 
Hiurich Holster Carll Hillebraudt. 
Andreas Ketteler. Danidt Langener. 
Hinrich Rump. Ewerhart Düren 
Jochim Hake. Ludert Stelling 
Hans V. Depenbrock Christian Perlstitcfer 
Gerhardt Buttmann Tiass V. Essen, Qttartiermeister 
Valtin Lntzo. Jacob Wolter, Quartiermeister. 
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No. VI. 

Wohlgebohrne Cdele Gestrenge Manhaffte Verordnete H. Königliche 
Comifsary, Nachdem es Gotthart Schrödern tan quam adverse Parti «uff 
dieses Scrutinium sich zne stellen, hette gebühren wolln, wie er dan aus 
commifsorialifchci: machtt vudt gewaldt hiezu legitime citiret worden, auch 
zum vberflufs ihu wehrenden examine er abermahln durch der H. Commifsa­

rien Schreiben Auff Anhalten des Fisealischcn Anwaldes dahin vermahnett, 
das er sich entweder Persohnlich mitt dem original allhie praesentire, oder 
Solches durch seynen hiezu volmächtigen Anwaldt in angenschein bringen 
liesse, damitt die Bürger ihr Handt und Siegell, so die Knndtschafft vnter-
schrieben recognofciren möchten, Solchem aber zuwieder, er gemeltter Schrö-
der contumaciter ausseu blieben, vngeachtett er Persöhnlich hie in der Stadt 
zur stelle gewesen», alss thuen wier hiemit zum allerfeyerlichsten seine absen-

tiam beschuldigen, weilu er auch solche kuudtschafft uichtt durch sich selbsteu 
noch durch seinen Anwaldt in original! produciren lassen, sondern eine 
copiam durch seine anwesende fremde zum Vorschein gebrachtt, zu welcher die 
Bürgerschafft sich uichtt bekennen, vonn denselben derohalben vbel suspiciret 
worden das cht crimen falsi, weiht er das original zu zeigen ein scheiw trä-
gett müsse dahinder sein. Derowegcn wir in optima juris forma, da inss 
küufftige solch original zum Vorschein mochte gebracht werden, das solches 
nichtig vnd vnwürdig weiht den Bürgern ihr handt vndt Siegell ztt recog­

nofciren, Solches nicht ist produciret worden hiemitt znm Feycrlichstcit pro-

teftiren, Dero halben uichtt anzunehmen. Gelanget Hiemit vnser dienstfleissi-
ges Bitten an die Herren Königliche Commifsarien vns hierüber Scheiuu 
vnd beweis vnter ihrer Handt vnd Siegell, rnittzntheilenn Solches werden 
Ihr F. Gd. vnb Euwer W. E. G. itt gnadenn zu erkennen wissen. 

ab extra 

Productuin 21 Dccemb 

Ao. 1622. 

F. Gd. 
Hie 

anwesende 
Fürstliche Rähtte 
vndt Sachwaldt. 
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No. VII. 

Wohlgeborne Edle Gestrenge grossgünstige, von Konigl. Magtt, zum 
Scrutiuio Verordnete Herren Commisfary, Aus Ew Egst Schreibende, 
welches mir den 23 Noveuib. worden, habe ich verstanden, das der durch-
leuchtiger hochgeboruer Fürst, vudt Herr, Herr Friederich, in Liefflandt zne 
Churlaudt vndt Semigallen herzogk., So bald der Stilstandt mitt dem 
Schweden» getroffen worden, An Sie begehrett, vff die mir vbersandte Arti­

cul, die Mitawsche Bürger examiniren zu lassen, worvff sie den ersten huius 

znnn Termino, zuer Mitaw, wo von aber mir von diesem nichts wissende 
gewesen, kein Schreiben erlangett, viel weniger einige Articul gesehen pTigi-

ret, vndt angesetzett. 
Weiln aber, das Schreibenn ihrem eigenen beybringen nach, beliegende 

geblieben, vndt nicht vorttgeschickett worden, als sey der Terminus zerschlagen 
worden, dahero Sie, vff andere Weith hochgedachtt Ihr F. Gd. instendiges 
anhalten, mir den 14 dieses Monatts Decemb: Styli novi auff Fürstlichem 
Hause Mitauw, mitt vbersenduuge der Fürstlichen Articul bestimmen vnd an­
setz enn mitt der andentuuge, damitt wo ich solchem Actui, in der Persohn oder 
sonsten durch Vollmechtige, bey zu wohnen gemeinett meine Interrogatoria 

bey Zeitten verfertigen mochttenn, Nun habe ich, inhaldt ihrer erklärunge, 
nunmehr das Scrutiniuin rotuliret erwartett> wie dau dem Notario pro 

labore et extraditionem gewiss geldt alsbaldt auff die handt gesandt vndt iu 
gedaukeu gestanden, nach vieler belestignnge vndt versolgnnge, kegen das Fest 
der heiligen Weinachten, mich mitt Gott dem Herrn zne bekümmern, vndt keine 
Commifsion oder Inquisition nach dem die zne Säbeln expiriret gewertigk 

gewesen, weiln aber vber verhoffen es geschehett vndt das ansehen nichtt haben 
als wan ich mitt stillschweigen den kegen mir anffgedrnngenen Terminum 

Actum et procefsum soltte hin pafsiren lassen, als habe ich meine nottufft 
Durch meine Herreeii volmechtigenn, den wohledlen H. Stanislaum Weifs 

Konigl. Maytt. vndt Ifflendischen Landtsassenn, vndt andere darzn erbetene 
adeliche Persohnen Ew. Egst. in dieser meiner proteftation vbersenden wol­
len, vndt setze keinen Zweiffell, EwEgst werden sich ganz woll zu erinnern 
habeim, das in primo Termino aut Actu des Königlichen» Scrutiny beider 
Partten znm ersten Termino citirte Persohnen, sreventlichenn vndt vngehor-
sam, zu Verachtuuge des Königlichen Scrutiny wie auch EwEgest Persohnen, 
insonderheit iudemen vnter andern, des Herren Obersten Recken vonn der 
Nenvenbnrgk diener, citationem nichtt annehmen noch erkennen wollen die­
selben vonn sich auff der etdettn geworffen vonn den Panwern mitt füssenn 
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getretten wordeun, wie solches die Relation mitt mehrern aussweisett, dmi 
auch zue grosser gesahr meiner Persohn vndt Sachen verseumnis, Schaden vndt 
vnkostenn mehrentheils meine gezengen aussgeblieben, Darob dan I. F. Gd. 
qualificirter Vollmechtiger H. Valentinus Könningk, So woll ich vor 
meine Persohn, bey EwEgst vmb des sehls beschwerett, proteftando bewah-
rett vndt zue protocolliren gebetteu; dehme zue folge EwEgst verabscheidett 
das Sie auderweitt soltteu citiret werden, vndt vns zum rrermino den 
16 Augusti pTigiret welchem Termino vndt wie sonsten in allem inhaltts 
des Königlichen Scrutiny vndt der Herrn Commifsarien beseht vndt ab­
scheide, vor mich richtig vndt gehorsamlich nachgelebett, denen gezengen So 
anssgeblieben aber wohl ihre citationes, wie solches des minifterialis Rela­

tion anssgewiesen insinuiren lassen vndt mich in der gefehrlichen Zeitt auff 
meinen vukosteu gestellett, dagegen aber Ihr F. Gd. von diesem Schlüsse des 
Scrutiny , Ob woll Ihr F. Gd. einen fleger sich zu feinde meinen, ihrer 
proteftation vnd veranlassung nach zuwider keinen Vollmechtigen gehabtt, 
von dieser Sache gewichen vndt sie stecken lassen, auch den ansgang des Scru­

tiny nichtt abgewartett vndt exprefse durch Herren Otto Grotthausen der 
Herren Commifsarien einen sagen lassen, Sie gebechten keine gezeugen mehr 
verhoeren zu lassen besondern Woltten sich an die selbe, So sie bereits hetten, 
guügeu lassen, nach dehme die Wahrheit, in zweier oder dreyer Aussage be­
stünde , vndt was die von I. F. Gd. geführte gezengen ihr nichtt zne zengeten, 
würden die andern nichtt zeugen, Darob ich mich dan, nachdeme sie sich ab-

sentiret, vndt ins künfftige nichtt vorbringen müchtten, Als wan das dahma-
lige Examen meiner gezenge, derer sich abermahl wenig gestellett, vndt die 
meisten ausgeblieben, hinterrücks begangen, dan der heilsamen beneficia 

juris vndt auch sousteu aller gesetzenn der Cron Pohlen vndt des großfürsten-
thnmb Littauweu vudt was nur immer zur nutze kommen vnd zn rechtte be-
stehen müchtte mich zum höchsten bedungen vndt bewahrett, vndt wegen aller 
vber mich anssgegossenen Injurien Schwechuug der adelichen fteiheitten vndt 
welche I. F. Gd. hirzngezogen vndt Vrsacher sein, wie auch sonsten aller not-
turfft meines ferneren Rcchttcnn vndt Freiheittenn solemnifsime protestando 

mich vorbehaltendt. Wie soldte ich nun dar zu kommen, das ich mich nach-
mahlen I. F. Gd. eiumahl geschlossen, vom Scrutinio abgestanden, dasselbe 
experiret, mich von newen in litem soltte einlassen, nach dem gemeinen 
Rechttens dass wer in der fachen einmahl geschlossen, ihnn de novo eine 
Actio competire, ich auch weiln die Herren Commifsarien das Scrutinium 

zu rolulircn gemeinett da doch viell meiner gezengen in secundo termino 
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ausgeblieben auserhalb den einen gezengen Ahloff heydtkenn mich vorbehal-
tenn, vndt producirct gleicher gestaldt die Sache zu kürtzen geschlossen, dero-
wegen in keine novation nunmehr ich mich einzulassen habe, vndt diesen 
Terminum anzunehmen mir nicht gebühren will, vndt wan ich ihn schon er-
kennen wollte, als ich nicht darff vndt mir nichtt gezihmett So helle ich doch 
wieder I. F. Gd. vormcinett gezengen das sie dieselbe wieder mich nicht süh-
ren kennen, diese nachfolgende rechtmessige Exceptiones: 

1) Weiln sie Rei et Authores sein de crirninc deditionis arcis Mit-

tuien: Nun ist offenbaren Rechttens, das keiner in propria causa 

teftis sein kann. 
2) So sein hir durch, alssbaldt nach vbergebnng des Hauses, da es doch 

ihnen srey gestanden einem Jglichen mitt dem seinigen, I. F. Gd. znzn-
ziehende, bey dem feinde vndt in seinem Eide alle geblieben, Welche 
wie menniglichen knndtbahr, nach geschlossenen quarthir vom feinde, 
nun erstlichen durch zulass I. F. Gd. in ihre Heuser vndt nahrnnge ein-
gezogen, damitt sie sich dan derselben Hicnutt wieder vnterthenig gemachtt. 

3) Weiln Sie also vnterthan werden köhnnen sie wieder der Krohn 
Pohlen vndt des grossfürstenthnmb Littawen auch vnsere Statuta 

vnd aller Nelcker Rechtte vor gezeuge nichtt bestehen, dan kein vnter-
than oder diener sürnehmlichen in solcher Sachen etwas, Sich vndt 
seinen Herren, znzengen kann. Nun haben I. F. Gd. wegen der itzigen 
vbersandten puncta wie auch ich teftes genugsam produciren lassen, 
An welcher Aussage doch solcher so nichtt verdechtigk vnteihlbar vndt 
bestendig vorblieben I. F. Gd. wie sie einmahl durch den Hr. Com­

mifsarien Hr. Otto Grotthaufen erklerett sich werden müssen gnngen 
lassen. Erscheinet! also aus diesem allen das wie in initio mitt dem 
zum Bauschte augestelleten Maleysitz gerichtte, wieder Rechtsform mitt 
mihr procediret worden, also auch mitt dem Schlüsse mitt mihr besser zu 
verfahren nichtt gemeinett sein, wndt dass solche welche I. F. Gd. hirzn 
rath vndt thatt gegeben nur damitt vmbgehen, wie sie per fas et nefas 

mich in vngelück stürtzen, vndt in meiner vnschnld wieder Gott vndt der 
heiligen gerechtigkeitt sich ein Zeitlang ergehen mochtten, will demnach 
ich wieder diesen vff anhalten I F. Gd. angesetzten Terminum Actum 

et procefsum da ehr von EwEgst. wie nichtt hoffen will, soltte an-
genohmen werden, insonderheit aber contra personas teftium vndt 
deren Aussage tarn in genere quam in specie solemnifsime pro-

teftiret haben, vndt das wie ich wieder ein Guht theill, So vorhin 
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in primo Termino des geführten Scrutiny wegen I. F. Gd. pro 

duciret worden proiestando bewahrett, Also auch itzo wieder die 
Mitawsche Bürger alle wan ihre Nahmen wie vorhin bey vbersendunge 
der Articulcn geschehen nur wehren vbersandt worden Abermahl pro-

teftando wieder Jehnne vudt diese in foro competenti, Sintemahlen 
es vorhin zu Säbeln von den Herren Commifsarien also verabscheidett 
zu excipiren vndt zu contradiciren, wie solches in optima forma 

juris immer bestehen kann vndt mag alhir noch mich bewahre vndt 
vorbehaldte, dienstlichs bittende, das diese meine protestation von 
EwEgst. acceptiret, dem Rotulo aber des Sabelschen Scrutiny, da-
hero weiln die Commifsion aldhar bereits expiriret, nichtt einfassen, 
besondern nur authcnticam copiam derselben vnter dero Handt vnd 
Siegell vor die gebühr extradiren vndt mittheilen, der gentzlichen Zu­

versicht EwEgst dieses mir nicht verweigern vndt nunmehr Actum 

Commifsionis, des zu Säbeln geendigten Scrutiny rotuliret mir 
werden folgen lassen. Solches wie es an ihme selbst rechtens Als bin 
ich es vmb EwEgst. zu verdienen geflissenn EwEgst. 

Dienstgeflissener 

G o d t h a r t  S c h r ö d e r s s .  

No. VIII. 

Wolgeborne Gestrenge Edle Grossgünstige Königliche Herren zu diesem 
Scrutinio verordnete Commifsary, Es hatt Gotthardt Schröder gewesener 
Hanptman zur Mytauw eiue vermeinte proteftation so billig eine stachliche 
Schmekartte kan genenennet werden, eingelegett, wo durch er vermeinet dis 
Scrutinium zue illudiren vndt zue verwersten: aus folgenden Vrsachen. 
Erstlichen das zue Zabel das Scrutinium auff seine Vnkosten zu zweeu vnter-
schiedlichen mahlen sey gehaltten worden, vndt ob woll nichtt alle seine Zeigen 
verhörett worden, die Citation auch vonn des Herrn Obersten Recken Panren 
vndt diener sey verworffen worden, so habe er doch acquiefcirt vndt der 
rotulirung erwartett. 

Furss andere weiln den Herren Commifsarien keine Zeugen mehr vonn 
ihrer Fürstl. Gd. haben kennen produciret werden, das, das Scrutinium 

expiriret wehre. 
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Fürst dritte hette er seine exceptiones wieder die Bürger, das, weiln 
dieselbe Vrsacher wehren an vbergebnng des Hauses vndt nach vbergebnng bey 
dem Schweden vndt in seinem Eide geblieben, Sie keine teftes noch sich, oder 
ihr F. Gd. zue gutte etwas zeigen köntten. 

Fürss Vierde das man, wie zum Bauske also auch itzo mitt ihm proce-

diren woltte, welches dan dieselben thetten, so ihr F. Gd. hierzu Rahtt vndt 
thatt geben, vndt ihn per faset nefas in Vngelück auch wieder Gott vndt die 
Gerechtigkeitt stürtzen wollten. 

So viel nun die erste angezogene Vrsach betrifft, so ist den Herrn Com­

mifsarien bekanndt das die absentia etzlicher gezeygen, eben so wol dem einen 

als dem andern Partt beschwerlich gewesenn, vndt das sie mehr auff ihr Fürstl. 
Gd. vnkosten als Schröder» gelegen vndt gehalten sein worden so ist auch der 
Herr Oberster Recke auff die Citation erschienen vnd hatt seine wissenschafft 
deponiret vugeachtett er niemahls gehöret das die Citation von den seinigen 
soltte verworfen fein, Derohalben auff solche Anwendungen als im pertinentia 

nichtt nöttig mitt mehrem zu beantworten. Das er aber Fürss andere ver-
meinett weiln I. F. Gd. damals zu dem Herrn Oberhauptmann Grotthauss 
gesagett, sie hctten keine gezengen mehr zn produciren, daraus folgtet nichtt 
das das Scrutinium so lange die rotulation noch nichtt abgeschickett zne 
Zabel expiriret sey: dan.wan es die Meinung haben soltte, so hette er viell 
wochen hernacher keine mehr wie zue Goldiugeu geschehen können examiniren 

lassen, vndt ist nichtt genug das er sagett, er habe sich zue Zabel vorbehaltem, 
noch den Aloff Heydtken examiniren zu lassen, dan hatt er das gethan, so 
hatt das Scrutinium nichtt können geschlossen, weil weniger die rotulation 

verfertiget* vndt abgeschickett werden, In Massen dan ihrer F. Gd. Anwaldt 
zne Zabel sich ebenmessig reserviret wo fern man ante rotulationem mehr 
könnte habhafft werden, so woltte er sich auch dessen referviren. Es soltte 
aber Schröder diserwegen, das die Bürger alle damals noch zne Riga sich 
verhaltten, vndt Ihr F. Gd. Ihrer nicht mechtig werden können, wie sie aber 
ante rotulationem sich gestellett ist dein oberhaubtman Grodthansen damitt 
an zuehaltten angezeigett worden, vndt weiln dieselbe vom gewesenen Haupt-
man Schröder beschuldigett worden, das sie das Haus vbergeben haben, die-
selbe auch berichten Das er selber zue dem Feinde Giefler zue Eicken ge­
schlossen, vndt endlich die Schlissell zur Psortten vbergeben habe, So seindt 
Ihr F. Gd. wie sie solches erfahrnn, insonderhcitt wie er nach vbergebnng des 
Hauses vndt viel tage hernacher sie hintergangen das etzliche ihm einen beweis 
seiner vermeinten vnschuldt gegebenn, vndt was mehr ist, solche schrifft nicht 
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agnofciren wollen, hoch vervrsachett worden, das Scrutinium continuiren 

zu lassen, damit auch in diesen führnehmsten Puncta Scrutiret vndt inqui-

riret werden möchtte, wer oder welche vermöge der Konigl. Commifsion an 
so schleuniger vbergebnng des Hauses schuldig oder vuschuldig seiuu. Wau 
nun gemeltter Schröder hierinne ein gutt gewissen hette, soltte ihm das Exa­

men nichtt zue wieder seiuu sondern sich stellen vndt die kuudtschafft von den-
selben, so es vnterschrieben vor den Herren Commifsarien recognofciren 

lassen, vndt sich nichtt also per suam abfentiam verdechtig machen, dann er 
seinenn angezoegenen Gottesdienst kegen Weinachten dahin er noch 10 Tage 
hatt, vndt dis in wenigen tagen kann verrichtet werden, zue haltten, hiedurch 
nichtt verhindert wirdt, vnd wan er selber nichtt köntte, so soltte er doch 
seinen volmechtigen diesem actui beywohnen lassen, der sich auch durch nichtige 
einwendung von dem ersten tagt davon gemacht. 

Was sührs dritte seine angezoegene exceptiones contra perfonas et 

dicta civium anlanget, das weiln sie, das Hans vbergeben, vndt nach ober-
gebung desselben in des Schweden Eyde geblieben vndt nachdem sie nun wieder 
I. F. Gd. vnterthenig worden, sie nichtt zeugen könnten: ob woll solche dis-
putation, nichtt führ diese Herren Commifsarien sondern coram judice, der 
in der fach erkennen wirdt, gehörett vndt ansgevbett werden mus, so soll ehr 
doch so viell kegen berichtt daranff haben, dass diese Inquisition nach gestallten 
fachen solche eigenschafft hatt, das, wie in andern Vbelthaten da viel oder 
wenig an schuldig also auch hieriuneu Ihr F. Gd. vudt ins hanptt Ihr Kön: 
Mgst: gründtlichen nachrichtt haben müssen, wer oder welche an so schleuniger 
vbergebnng des Hauses schuldig, Derohalben vermöge der Königlichen Com­
mifsion dis Examen necefsario hatt müssen gehaltten werden, weil man 
der Bürger wieder mächtig worden. Vndt weiln der Schröder solch argument 

gebrauchet, die Bürger können nicht Zeigen weiln sie nach vbergebnng des 
Hauses in des Schweden Eydt geblieben: so hat ehr auch viel tage nach vber­
gebnng des Hauses keine knndtschasst vndt daher privatim precario vnd vn-
gebührlicher Massen nhenten sollen welches ihm nichtt gebührett hatt, vnd dero­
halben damitt nichts hatt zu erweisen, non solum ex hac ratione, sondern 
das er auch einen ieden mitt flehenen, bittenn vndt fchtuerenn, auch das es ihm 
ohne fchadenu wehre, dermassen hintergangen, vndt solche kuudtschafft auff-
geraffet hatt. Das aber die Bürger feinem anzeige nach, nichtt auff dieser 
feitt, sondern in des Schweden Eyde blieben: das hatt er mitt ihnen, weiln 
sie einwenden, das ihnen nicht freygelassen allhte zu bleiben, vndt wenn sie es 
gleich frei; gehabett nichtt sicher vor dem Polnischen Kriegsvolck, weiln der 

Arbeiten d. k. G. f. L. u. K, IX. 3 
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Herr Feldtherr ausruffen lassenn, man soltte sie, wo sie anzutreffen nider-
hauen, im Fursteuthumb sich verhaltten können, ausführig zne machen. — 
So viel betrifft das er zum Vierdenn, anziehet, man wolle, wie zum Bauschte, 
also auch itzo mitt hinahnsetznng der adeligen Freiheidt mitt ihm procediren, 

welches dan die thaten darzu rahtten, vndt ihn, per fas et nefas in Vngelück 
stürtzen wollten, vndt in seiner Vnschnldt wider Gott vndt die Gerechtigkeitt 
sich eine Zeitlang ergehen mochtten. Daranff soll er wissen, das man zum 
Banste legitime, vndt wie in solchen fällen vndt Sachen gebräuchlich, proce-

diret hatt. Das aber auff" seiuu anhalttenn, I. Kön. M. aus Pohlen vndt 
Schweden vnser gnädigster König vndt Herr, als wan an den Sachen dem 
gemeinen Nutz gelegen, die Sache vom inalefiz gericht an Ihr Gerichtte avo-

ciret vndt zugezoegen, solches haben Ihr F. Gd. vmb Vermeidung einigen 
verdachtts müssen gesehen lassen: werden aber künfftig, wan sie vernehmen 
werden was Schröder vor vrsachen solcher avocation eingewandt, Ihrer 
Sache nottnrfft, vndt was zu erhalttnng Ihrer fürstl. Jurisdiction nötig, 
woll wiffeuu dawieder einzuwenden. Das auch das Scrutinium ans recht-
mefsigen vrsachen continuiret ist oben genugsam deduciret, auch von den 
Königlichen H. Commifsarien angenommen vndt vor billig vndt nötig erkandt-
w o r d e n :  D e r o h a l b e n  d e r  S c h r ö d e r  s i c h  s o l c h e r  g r o b e n  b e z ü c h t i g n n g  v n d t  I n ­

jurien als wan I. F. Gd. lenhtte hetten die darzu rhatt geben, die ihn per 

fas vnd nefas in Vngelück stürtzen vndt adelige fteiheidt sckwechen wollten, 
enthaltten solle, welches ihnen fein redlicher Mann soll wahr machen, ist 
Schröder ein redlicher Mann so fpecificire er dieselben es können Ja Ihr 
Fr. Gd. keine andere als ihre Rähtte wie so wohl zum Banske als zne Zabel 
geschehen, auch itzo in solchen wichtigen Sachen beim Scrutinio haben. Sollten 
sie derowegen also angegriffen werdenn; die vielleicht mehr mittleidens mitt 
ihm wegen feines begangenen Excessus getragen, als ihn zu verfolge« lust 
gehabt. Revociren derohalbeu solche grobe Injurien billig ad animum 

vndt wollen dieselbe nicht per retorsionem als das er wie die kuudtschafft 
ausweisen werde die Schlüssel zne Pforte dem feinde per fas et nefas hette 
vbergeben, solches verantworten, sondern mit Nechtt solche diffamation $ue 
eiffern wissen, danrn sie nichtt allein zum Feyerlichsteu thun proteftiren son­
dern auch wieder feine vermeinte auff des Scrutinium eingelegte protection 

wollen reproteftirt haben, das diefelbe gantz nichtig vndt vnwirdig vndt dero-
halben nichtt anzunehmen. Mitt fleissiger bitt die H. Commifsarien vns 
hierüber copiam vndt schein vnter ihrer handt vndt Siegell mittzutheilen, auch 
den Schröder weiln die Bürger die zne Zabel eingelegtte copiam nichtt er­
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kennen wollen, das er das Original einbringe vndt sich selber stelle, oder eine 
volmechtigen damitt schicke anffznerlegenn, kein beschwer tragen wollen, das 
werden I. F. Gd. vmb dieselbe in gnadenn zu erkennen wissen. 

F. G. 
hir 
Anwesende 
Fürstliche Rähte 

vndt Sachwaldl. 

No IX. 

Wollgebohrne Gestrenge Edle großgnnstige Herren, Könnigliche veror-
dente Conmiifsarv, weiln vorschienenn Freytagk, der gewesener Hanpttmann 
Godhardtt Schröderß eine Protestation vbergebenn lassenn, darinner Er 
vnter andern, die sembliche Mitowsche Bürgerschafft fast eherenrührig ange-
griffen vnndt vorletzenn thntt, Als haben» wir zur rettung vnserer Eherenn 
vnndt vnser» vnschuldt dawieder zue erkennen zue geben», nicht vnterlassenn 
sollen, Solches alles mitt gebührendem Eifer vnndt gründe der Wahrheitt 
zue refutiren, vnndt in Zeitten hinwieder diese vnsere Protestation keygenn 
vnndt wieder Ihn zu interponiren etc. 

Weil» dann uuu anfenglich der Hanpttmann in seiner eingelegttenn Pro-

leftation gantz »litt vngrnnde vnndt wieder die öffentliche wahrheitt setzett, 
das die Mietanwsche Bürgere Rei et autores sein» de crimine deditionis 

Arcis Mitouieufis, vnndt daher in propria causa als gezeugeu »ichtt zue 
admittiren etc. etc. etc. So geben wir darnf zur keigenn antwordt das 
vnns uichtt in Ewigkeitt erwiesenn werdenn soll, das das Fürstliche Hauß vonn 
vns dem Schweedenn vbergebenn wordenn; Sondern solches alles sey vonn 
denn Lenttenandttenn Zuuohr vou» Walle geschehenn, hiernach aber vnter der 
Pfortten vom Haupttmann selber die Schlüssell dem Grafenn vonn Mansfell-
denn in die Haudt gereichett v»ndt gegeben«, wie solches alles aus den ge-
führttenn kundtschafftenn mitt mehrein weittleisfig zue ersehenn etc. 

Ob ltuhit daneben woll nichtt ohne, daß etzliche Tage nach Uebergebnng 
des Hauses, der Haupttmann mitt vnaufhörlichenn flehenn vnndt bittenn, 
vrnbher baltte zum einen baltte znnt Andern kolnnen vnndt instendigk angehal-
tcit das Ihme schrifftliche Zeigknüsse mitgetheilett werde, das es so wohl 
Ihme, auch allen andern vnmüglich gewesen, wie gern auch man gewoltt, 
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wieder die große angelangete Schwedische Kriegesmachtt so man vor Augen 
gesehenn, vnndt wir arme Lenhtte, als im kriege vnerfahene, nicht anders 
vnserer eintfaltt nach abnehntenn können, daß Hanß zne halttenn, vnndt dahero 
vonn etzlichenn Bürgern, so der Hanpttmann nicht erlassenn wollenn, Sondern 
etzliche Tage hernacher vnaufhörlichenn, auch die trenen darüber vcrgiessende, 
darninb gebetteun, Ihme solche Zeigknüsse Ihme mittgetheilett wordenn, In-
souderheitt weiln der Hanpttman vorgeben, das Ihme daran, seine, seiner, 
weib vnndt Kinder ehere, Leib, lebenn, vnndt alle wollfardtt Zum höchsten« 
gelegen«: So kombtt doch Jetzo vber alle Zuuvrsichtt eine vnwahrhafftige vndt 
fellschliche erdichtete Copia so vnlängst vom hanpttmann Zue Zabell gerichtlich 
eingelegt, demselben, so vor erzehletter massenn Ihme Zeugnüsse mitgetheilett, 
vor, Zne welcher sie sich doch keincsweges auch in aller geringsten nicht beken-
neu, Sondern sagen, das sie ihr lebenlangk eine solche schrifft nichtt gesehen, 
viell weniger vonn ihnen vnterschriebenn wordenn, Soltte sie auch Gott dafür 
bewahreun, sich dessen zue vnterfahenn, Das den auch vonn keinem Ehrlieben-
denn in alle Ewigkeit Ihne dargethane vnndt erwiesen werdenn soll. — 
Reproteftiren derowegenn dawider hiemit zum feierlichstenn, wie solches 
nach alle«« Rechten» vnndt Gerichtsgewohnheittenn am aller krafftigsten 
geschehen sollte, könntte oder möchte. Vnterdienstliches vleisiges bittende, 
solche vnsere erhebliche rechttmessige Reprotestation nichtt alleine anzunehmen, 
vnndt zu vorzeichnen, Sondern auch aus habender Königlichen Commifsorial-

schen macht den hanpttman ernstlich dahin zne haltten, das er ietzo in origi-

nali solche ihme vonn etzlichen Bürgern vnterschriebene Zeignns vflege, vnndt 
E. Wollg. Er. gest. H. beybringe, Da denn ein Jeder seine handt erkennen, 
vnndt ferner sich dar auff zu erklären haben «tilge, Ausserhalb dehme allenn 
aber gestehet die Burgerschafft dem Hanpttman das geringste nichtt. Vnndt 
ist die Festung dem Hanpttman vnndt Letldtitaitden« verträumet vndt an-
befohlen, Aber keinem Bürger. Derowegenn Den auch der Hauptmann 
vnndt Leutnant)tt eß wirdt znnorandtwortten wissenn. 

Zum andern, setzet der Hauptmann in feiner Protcftation, daß es dem 
Mietauwschenn Bürgern freygestanden nach Ihr FG. Zne Zichctui, Solches 
aber vonn Ihnen nicht geschehenn, Sondern fein Beim feiende verblieben, 
vundt dahero in dieser Sacheitit als Gezeige auch nicht zu Produciren. 

Daruf wirdt zur kegen antwordt folgentz beybrachtt, das solches gleichs-
falls keinesweges vnndt mitt «ichteit z«e beweissenn, Sondern wieder die 
öffentliche Wabrheit gefetzet, Sintemahl es dnrchanß in vnfern willenn vndt 
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gefallen nichtt gestanden», zue bleiben«, oder wegk zue zieheuu, Sondern haben 
alhier auß Zwange verbleiben mössenn. 

Ja seindt nicht beniechtigett gewesen», auß der Statt nach vnseren eigenen 
Sachenn v»»dt gebeudenn zu fahren oder Zue geheim, Wir haben den Zuvor 
einen schriftlichen Paß genommen, vnndt denselben führ den Pforttenn der 
wachtt, so vff allen strassenn verordenett, zeigen können ?c. Vnndt da entlich 
das Schwedische Krieges Volck vonn der Mietauw abziheuu sollenn, hatt man 
die eiuwöhner daselbst, Jungk vnndt altt klein vnndt groß, krancke, vnndt 
gesunde, nach Riga sür sich hingctriebenn, vnndt alß das vnvornünfftige Viehe 
aus der Mietauw geiagett, das Viclle vnterwegens gestorbenn, vnndt den andern 
das geringe erhaltene, benommen, Ja wagen vnndt Pserde verlohren, vnndt 
viell Zu süsse weg wanderen müssenn, das also keiner hinziehenn dürffenn, wohin 
es ihme geliebet. Gesetzett aber, doch keinesweges gestanden», das einer oder mehr 
sich vnterdessen», auch mit einem erhaltenen sreyen Passe nach Chnrlandt Zur 
Ihr fg. begeben wollen. So hatte doch solches ohne große leibes vnndt 
lebens gefahr nicht gefchehenn mügen, ©internale vns gnngsame knndtbar 
wordenn, vnndt vff vnterfchiedliche Wege als znr warnnngk vermeidet wor­
denn, woll oorzitfeheitit, den keine Mietanfcher beim Politischen Lager, vnndt 
krieges volck durchgestattet, Sondern stracks danieder zu Hauwenn öffentlichen 
aldar wehre anßgeruffenn wordenn 2c. So hetten auch woll die vndentschen 
vngeschenet sie erschlagen vnndt vmbbracht. hat derowegen ein Jeder sich 
geduldeuu vnndt in seinem Creutze alleß Gott heintbstelleit müssen 2c. 

So hatt auch der Schwede der Bürgerschafft vff vnser instcndiges an­
halten«, dem«ach in Ihr FG. Eyde verbleibenn lassenn, Aber darnach solchen 
Eydt vonn vnns erfordert das wir vnter dessen so woll schrifft. als auch 
mündtlich wieder ihn vnndt sein kriegesherr mit Ihr fg. nicht Practiciren 

oder einige anschlage machen woltenn, Sondern gantz stille vorbleibenn, wel-
ches den wir alß coacti nolentes volentes schwerenn vnndt eingehen müs­
senn, Da wir anders mitt Weib vnndt kindern nicht gahr anffgerafft vnndt 
weggerenmet seinn wolltenn ac. Dieses alles ist vonn vns also auch ge-
halten« den keiner auch im geringsten dawieder gehandeltt. — Sonderen alles 
Gott befohteitit, vnndt bis Gott gnedige endernng gegebenn gednldt gehabt, 
Wie dasselbe menniglichenn Wissende, vnndt auch ein Jeder mit seinem körper­
lichen Eyde vs den erheischenden Fall gnugsamb wirdt ein zue zeigen babenn. 
Dahero auch man in diesem Punct, als wieder die öffentliche warheit bey-
gebrachte schützrede vnndt einwerffe gleichfals Reproteftiien thutt 

DaS auch fürs dritte der Hanpttman in feiner vbergebenen Proteftation 

erwehnett, weil wir nunmehr Ihr FG. Unterthanen wieder worden, So 



22 
konnten wir als gezeigen deswegen vonn Ihr FG. nicht vorgestellt werden. 
Solches alles stellen wir zur Ihr FG. selbst eigenen weittloffigen verthedignng. 
Wir aber haben Gotte vnndt Ihr FG. billich zue dancken, das wir wieder in 
das vnsere trettenn, vnndt dasselbe dennoch besitzenn mügen, vnangesehen die 
helffte aller heiser abgerissen vnnd in die Asche gelegett die vberbliebene aber 
dermassen zue gerichtet!, daß uichtt ein einiges Hanß zne finden gewesen» 
darinn man trueckcn sitzen vnnd sich behelffen könnenn, Sondern alle vonn 
Neuen wenn nach eines Zedern vermögen wieder angesertiget werden müssenn zc. 

Wan dan nun aus diesem allen Ed. Wollg.E.gest. H. genngsamb zu-
ersehen, das der Haupttmau Schröder znr hohen vnschuldt vnndt wieder die 
öffentliche warheit in seiner eingelegten Proteftation die Bürgerschafft be­
zichtigen vnndt vervnglümpffemt, thntt, als gelanget an E. W. E. gest. H. vnser 
aller vnterdienstfleissiges bittenn, diese vnsere reckwwssige Reproteftation an-
znnehmen, vnndt zu vorzeichnen, auch in anthentica forma vnns vnter der­
selben Handt vnndt Siegell Copiam vnndt glaubwürdigen schein für die 
gebühr mittzutheilen. — Der vnge Zweiffelten Hoffnung lebende, E. W. E. 
gest. H. solches nichtt abschlagen, Sondern aus habender Commisforialfch. 

Königlichen macht wiederfahren lassenn werden. — Solches vmb E. W. E. 
gest. H. nach höchstem vermögenn wiedernmb zu sordieueu, vnndt ein Zu-
bringen erkennen wir vns Pflichtich vnndt schnldich. 

I. W. E. G. H. 

Vnterdienstwillige 

Sembtliche Mitowsche 
Bürgerschafft. 

No. X. 

A r t i c u l i  d e f e n s i o n a l e s  

worauff der Wohlgeborue Edler vnd Gestrenge Herr Ernst von Sacken Fürst-
lich Mitauscher Oberhaubtmann, nachbenante Gezeygen contra den achtbar» 
vnd wohlgelahrte» Herr» Bartholomänm Schiller Fürstlichen Fiskalischen An-
welde, In angemaste peinliche Klage, gerichtlichen producirt, vnd ad perpe-

tuam rei memoriam zne examiniren bitten thut (die Artikel siehe im folgen-
den fcrutinio.j 
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N o m i n a  t  e  s  t  i  u  1 1 1 .  

An Ade l i che  Pe rsohnen  

1) Georg von Medem Lientenandt 

2) Heinrich Haue. 
3) Gotthardt Henckingk. 
4) Eberhardt Klopmann 
5) Otto Fürstenberg 

Aus  de r  S tad t  M ie t taw .  

6) der Bürgermeister Bartholdt Möesskenff 
7) der Vogt Gerhardt Botenberg. 

8) der Rathssherr Johann Buchholtz 
9) der Rathssherr Hermann Foess 

10) der Rath Friedrich Carll Hillebrandt. 
11) der Rath Eltermann Hauff Schweder 
12) der Quartier Herr Gerhardt Buttmann 

Jh ro  Fü rs t l .  Gnaden  D iene r ,  so  noch  i n  Bes ta l l ung  

13) der Friedrich vud Bawmeister Georg zur Lage 
14) Hausschen der itzige Wachtmeister zu Caudaw 
15) Arendt Drucke I. F. Gd. Auffwarter. 
16) Hauff Braun I. F. Gd. Trumpeter. 

Das, mit Verabreichung dieser Artikel und der Namhastmachung der zu 
vernehmenden Zeugen, in der Hochfürstlichen Canzeley verabreicht gewesene 
Gesuch ist nicht vorhanden. Aus den vorfindlichen Fragmenten der Akte ist 
jedoch zu ersebu, daff der Herzog Friedrich von Kurland dem Tnkknmschen 
OberHanptman Heinrich v. Plettenberg das behufige Mandat ertheilt ge-
habt. Der Oberhauptmann hatte zur Abhörung der Zeugen den Termin auf 
den 18teu Merz 1627 und zwar auf dem Haufe Doblen anberaumt. Im Ter-
mine brachte der Fürstliche fiscalis Bartholornaens Schiller seine Fragstücke 
gegen die articulos defensionales und ferner bey, daß er sich seine e\ceptiones 

tarn contra perfonas quam contra dicta teftium, auch da es der Sachen 
uotturfft erfoderu würde, teftes reprobatorios zu sistireu, reserviren thäte. 
Hermannus Beckenfs Herrn Oberhanptmanss Sacken Sachwalt, reserviret 

im Nahmen seines principalen ebenmessig alle juris beneficia quoad hunc 

actum. Woraus nachfolgende spezifizirte Zeugen vermöge juramenti. ab-
gehört wurden. 
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Art. 2. 

Wahr baff Beklagte mitt Einem 
Erbaren Rath vnd gantzer Gemeine 
welche er in seiner Schwachheit zne 
sich vff der Kammer kommen lassen, 
diesen Abscheidt gemacht, sie sollen vff 
gute Kund schafft ohue vnterlass auss-
schicken, auch gute Wacht halten, vff 
dass da man vernehmen möchte dass 
der feindt sich vff die Mietaw zu na-
hete, Ein jeder zeytig sich auffs Hauss') 
begeben könnte, und dass beklagter da 
er was gefehrliches vernehmen würde, 
Etzliche stücke wolte abgehen lassen, 
welches die lose seyn, vnd Ein jeder 
auffs Hauss kommen softe. 

teftes 1. 2. und 3. affimiant 

teftis 4. Solches sey geschehn vud 
Zeige im ftedlein2) kranck gewehsen. 

teftis 6. 7. 8. 10. 12. 13. 14. aftir-
mant. 

teftis 15. Zeige saget dass er bey 
solcher abrede nicht gewehsen aber 
von andern gnngsam verstendiget. 

teftis 16. Nescit, da er kranck vnd 

off seine Cammer geblieben. 

I n t e r r. 

Auss wass Ursachen die Bürger 
nicht auff dem Hausse sondern in der 
Stadt gewehsen, vnd ob der Hanbt-
mann hieran nichts Anrecht gethan, 
dass er sie herab gestattet? 

t. 1 sagt, daß die Bürger vorgeben 
ihre krancke Weiber vndt Kinder 
im Stedtgen zu besuchen vndt 
wehre keine gesahr weiln sie die 
wachtt woll bestellt hätten vom 
Vbrigen im interrogatoris weiss 

er nichts zu depouireu 

t. 2. saget dass producent deu Bür­
gern geuugsam angesagt, sie soll-
ten vff dem Hanse bleiben auss 
was Vrsacheu dieselben darnnten 
geblieben, weiss Zeige nicht. 

') Das ehemalige Mitausche Schloß 1271 zu erbauen angefangen ließ d. H. Ernst 
Johann abreißen und auf derselben ©teile das jetzige Schloß aufführen. 

2) Mitau hatte anfänglich nur ein Hakelwerck unterm Schlosse, bis die Bürger sich all-
mählich anbauten. Siehe Bornmans historisches Gedicht, betitelt Mitau. (1686.) 
und Hister: Nachrichten von dem Schlosse zu Mitau enthalten in dem II. Theile der 
Monumenta Livoniae antiquae. 



25 

Arbeiten d, k, 0). f. 6. u.tf. IX 

t. 3. saget, ihme sey nicht wissendt 
worumb die Bürger im Stedt-
gen gewehsen da producent ihnen 
gnngsam vssen Hausse zo bleiben 
anbefohlen. 

t. 4 uti t 2. 

t. 6. saget, nachdem die Bürger ihren 
Vorrath den sie vffm Hausse ge-
habt verzehrt seyen sie ihre uot-
tnrfft nnhr heranff zu bringen 
hinunter gangen, welches ihnen 
producent, weil die kundtschafft 
nicht gefehrlich gewehsen gestatten 
müssen. 

t. 7. uti t. 2. 

t. 8. saget, dass die Bürger pro-

viant sich zu schaffen, auch ihre 
kranke Weiber vnd Kinder zu be-
suchen, vff ettlicher Bürger anhal-
ten nach beendigter bettstnnde hin-
unter gelassen, aber vffproducan 

ten ermahnung so baldt die losse 

geschehen sie sich zur stundt vffni 
Hausse begeben sollen. 

t. 10 sagt, dass et» jeder seiner not-
turfft nach nach dem stedtlein gan-
gen in Meinung baldt wieder vss 
Hauss zu kommen, aber vom feinde 
übereilt worden, ad reliqua in 

terr. weiss er nicht zu deponiren. 
t. 12. sagt, dass die Bürger pro-

ducenten flehentlich herunter zu 
lassen gebeten, prod. hette ver­
weigert, vndt demnach vergünsti-
get hinunter zu geh», vndt ge­
schwinde wieder vfm Hausse zu 
kommen. 

4 
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Art. 2. 

Wahr, dass die Bürger den Mor-
gen am selben Tage wie der seindt die 
Mietaw berennet, 2 auss ihrem Mittell 

welche sie anff knndtschafft aussgeschickt 
gehabt, zum Beclagten vfs hauss ge-
bracht, welche berichtet sie wehren nicht 
weide von Bauschte gewehsen, vnd 
nichts anders vernommen alss daß der 
feindt daselbst noch nicht aufgebrochen, 
sondern iu seinem Lager bey Banste 

noch ftill lege. 

l. 13. uti t. praccedens. 

t. 14. Nescit, sagt aber dabey dass 
producent den Bürgern ernstlich 
geboten sie solten nicht hinunter 
gehen. 

t. 15. Nescit, hatte seine Magdt hin-
unter gesandt Brott zu backen, 
welche vom feinde vbereilt vndt 
nicht wieder vfm Hausse kommen 
können. 

t. 16. Nescit. 

teftes 1. 2. 3. affirmant 

t. 4. Nefcit 

t. 6. saget, dass die beyde so auss-
geschickt zur kundtschafft zurück 
gebracht, was Massen sie bey Kle-
beckshoff^) von den Pawren ver-
standen, dass die Schweden da-
selbst gebrawet vndt gebacken, dass 
sie bis nach der Annenburg nicht 
kommen können, vnd auch von 
den Pawren vernommen dass der 
Schwede in Bauscke noch stille 
liege. 

t. 7. saget, dass zween aussgeschickt 
gewehsen was sie aber vor knndt-
schafft gebracht ist ihme vnwissendt 
der er damaln seines amtes halber 
hinvnter in stedtlein gehen müssen, 
worüber er baldt in der feinde 
hende gekommen. 

t. 8. saget, daß die beyde so vf Knndt-

schafft aussgeschickt gewehsen be-
richt eingebracht dass sie sich Helten 

1) Klebeckshoff. das heutige Gut Dannenthal. 
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wenden müssen da sie von Pawrn 
Nachricht erlangt dass der Schwede 
woll im anznge gewehsen, vndt 
weiln die Pohlen hinwieder Birs-
seit berennt, hette der Schwede 
sich gewendet. 

i 10 affirm. dass erss nicht von den 
zween sondern von andern gehört, 

t 12 uti praeccdens 

t 13. 14, 15 und 16 Nel'ciuiit 

Iuterr. 

Wer dieselben Bürger gewehssen, t. 1. der eine sey gewehsen Bergk 

die solche falsche Knndtschafft gebracht, dessen Tausnahmens weiss Zeige 
vnd mit wem sie aufs Hauss kommen. nicht, dess andern hat er sich nicht 

zu erinnern, vnd mit wem die-
jenigen vfs hauss kommen seyn, ist 
ihme nicht wissendt. 

t 2 uti praec. t 3. nefcit. t 4 nefcit 

t. 6. der eine ist gewehsn Melchior 
zum Berge, im Vbrign wie t. 1. 

t 7. von die beyde Bürger alss Mel-
chior zum Berg vndt ein hutma-
eher genannt Jennickcn, reliqua 

nefcit. 

t 8 uti. t. 1 t 10 uti t. 1. 

t 12. hat sich nicht zu erinnern 
teftes 13, 14, 15 und 16, nefciuut. 

Art. 3. 

Wahr dass nicht lange nach dieser t. 1. äff. t. 2. äff. auch Zeigen davon 
falschen Äuudtschafft der beclagte voit alssbaldt vff dieser Pawren beucht 
des Herrn Heinrich Hauen Pmorot4) ebeumessig uachricht gebracht. 
eilten diesen bericht erlanget der seindt t. 3 äff. t 4. nefcit teftes 6 

fhente vss beiden seilen der Ahe mitt t. 7. 8. 10 nefeiunt. t. 12 hatt sich 
gautzer Magdt vff die Mitaw angezogen. alles nicht eigentlich zu erinnern 

*) Ahofs damals im Besitze von Heinrich v. Hahn. 
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sondern gehört wie solches vnler 
der Bürgerschasst geredet worden, 

t. 13. äff. t. 14. 15 und 16 nefciunt, 

Art. 4. 

Wahr daß beclagter vortt darauss, 
die stücke den bürgern zur Lose dass sie 
auffs hauss kommen sollten, abgehen 
lassen, auch seinen eigenen Diener zu 
pserdt inss Stedtlein geschickt, einen 
Alarmen alda zu machen, dass auch 
die bürger Wacht so zu pserdt auss-
geschikt gewesen, ungleichen einkom-
men vnd des seiudes anzug durch ein 
Alarm im stattlein knndt gemacht. 

t 1. äff. t. 2. äff. dass producent 

die stücke hat lassen abgehn, reli-
qua ignorat t. 3 äff. 1. 4 uti t. 2. 

t. 6. von der losse vnd dass der baubt-
mann in stedtlein geschickt, hatt 
sich Zenge nicht zu erinnern, be­
sondern dass wie allen vfm Rund-
teilt nachm stedtgen es mit der 
Trommel zu russeu gemacht, in-
gleichen die Bürger so zu Pferde 
aussgewehseu des feint)es anzug ver­
meldet, die Bürger anffgernfft dass 
sie sich vfm Hansse begeben soltteu. 

t. 7. habe die losse, wie er seines 
ambtss halber in stedtlein gehen 
müssen gehört, vud darauss sich 
alssbaldt vfm Hansse begeben, von 
producenten diener so im stedt-

gen gewehsen weiss er nicht, son­
dern sagt dass ettliche von den 
Bürgern alss Hanss Kramer An-
dreas Nürnbnrg Albert der Apo-
tecker benebst Zengen seinen Juu-
g e t t  H a u s s  S t a d t l e u d e r  v f f  . . .  .  
hiuauss geschickt zu sehen ob der 
seiudt vorhaudeu, wie sie aber 
knapff vor dem stedtlein kommen 
werden sie des feindes gewahr 
dass dan die 3 also knapff sein 
vsss hauss kommen der 4te Hanss 
Stallender aber hatt müssen 
beifeit aussbügen dass er dent seiudt 
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Wahr dass durch solchen Alarmen 
Etzliche rechtschaffene Bürger auch von 
denen so am Ende der statt da der 
seindt einkommeu gewöhnet, auffs 
hauss kommen, alss der Vogt Gerhardt 
Bottenberg vud audere mehr, dagegen 
aber vber 80 darunter im stättleiu 
verblieben. 

nicht ist iu de» Heudeu gekommen, 
welche 3 durch die Gasse da Zeige 
gewohnet einen Alarm gemacht, 

t. 8 uti t. 2. t. 10 äff. aussbenommeu 
dass Zeige nicht wissendt das pro­

ducent seinen Diener in stedt-
lein geschickett. 

t. 12. Zeige könne sich dessen eigent-
lich nicht erinnern sondern dass ein 
alerm im stedtgen ist gemacht wor-
den ingleichen das stick abgangen, 
t. 13 äff. t 14 und 15 uti t. 2. 

t. 16 habe die stücke abgehu ge-
hört vudt das producent eilte» 
dienet im stedtgen hinunter ge­
sandt, reliqua articuli ignorat. 

t 1. äff. in totum 

t 2. äff. Hernach anss vberlesener 
Rolle befunden dass vber 80 Bür­
ger darnnten geblieben 

t. 3 äff. das producent im beysein 
seiner der Bürger Rolle abgelehst 
darauff beftmdett das viel ge-
mangelt. 

t. 4 vff solchen Alermen sein Ettliche 
Bürger auffs hauss komnten aber 
viele vnd mehrenteilss darunter 
geblieben. 

t. 6. äff. wie viel daruuteu geblieben 
wird producent wissen der davon 
eine sonderliche Rolle vom Alter-
mann hatt. 

1 7 .  t .  8 t 10 affirmant, nur wissen 
sie die zahl derselben nicht 

i 12 äff. wie viel darnnten geblieben 
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weiss Zeige nicht hatt in seinem 
quartier vber die helsfte gemisset, 

t. 13. uti t. 6. t. 14 äff t 15 äff 

ex auditu t 16 saget von einem 
genannt Berg den er gesehen der 
vffs hauss kommen, reliqua art. 
ignorat. 

Interr. 

Wer dieselben Bürger gewessenn t. 1 ihme sey der nhamen der Bürger 
so auffs Haubtmanns ermannng nicht nicht wissendt, von Zwangsmittel 
auffs Hauss kommen wollen, vnd ob weiss er nicht denn der seindt schon 
der Haubtmanu durch mittell sie hiezu im stedtlein gewehsen. 
nicht zwingen können? t 2. 3 und 4 uefciunt. 

t 6. producenteu werden die Bür­
ger so darunten gewehsen am be-
sten auss der Bürger Rolle wissendt 
sein, die Zwangsmittell sein pro-

ducenten durch des seiudes anzug 
benommen worden 

t 7. nefcit. 

t. 8 weiss die Bürger nicht zu uhen-
nen welche vs des producenteu 

ermahnen vfs hauss nicht kommen 
wollen, vnangesehen producent 

sie sembtlich bedrawt nach den 
Kriegs articull zu straffen, aber 
hernach durch schichtigen entfall 
dess seindes die Mittell vfs Hanss 
zu kommen abgeschnitten worden, 

t. 10 nefcit t. 12 uti t. 6. t. 14. 

15 und 16 nefciunt. 

Art. 6. 

Wahr dass der feindt Erstlich mit t. 1. 2. 3. 4. 6. und 7. affirmant in 

etzliche 100 Mann ins Stätlein ge- totum 
rückett die grosse Kirche/) die alte t. 8 dass feindesvolck hefftig im stedt-

S) Die Trinitatis-Kirche von der Herzogin« Anna Gemahlin Herzog Gotthards, erbaut. 
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Kirche vnd den Kirchhoff daselbst Ein-
genommen, die folgende Nacht aber 
sein Folck mitt grosser Menge inss 
städtlein gebracht, welche Ihr quar­

ter in I. F. Gd. der Herzogin Gar-
ten vndt im Weinhause genommen, 
vndt dass auch der feiudt sein folck bey 
Dueckers hone6) bey gantzen Regi­

meilten vber die Ahe an diese fette 

setzen lassen. 

Art. 7. 

Wahr, dass der feindt attss dem 
Kirchhone eine kleine Schantze oder 
halben Mohn gemacht, vnd von dan-
nett wie auch auss der alten Kirchen 
vnd oben von der grossen Kirchen 
durch seine Mussquetire vnnachlesslich 
fettet auffs Hauss zu, geben lassen, 
vnd dass er von der grossen Kirchen 
ab, nicht alleine platt auff dem Platz 
des Hausses sondern auch allemahl in 
die Rnndehle schiessen können, also 
daß sich das Volcklein auff dem Walle, 
da ess nicht beschädigt seyn wollen, 
gar nahe an die Brustwehren halten 

müssen. 

6) Dückers Hos. Tittelmünde. welches 
genannt ward. 

gen gekommen, wie viel dessen 

gewehsen ist Zeigen vnwissendt, 
die Eine hette bey der Newen 
Kirchen beschantzet, von dem vbri-
gen im articull weiss Zeige nichts 
eigentlich zu deponiren. 

t 10. 12 und 13 affiment. 

t. 14 äff. wie viel Volckss der seiudt 
bey Dückers Hoff übersetzen lassen, 
habe Zeige keine Wissenschafft, 

t 15 äff. aber dass der feindt sich bey 
Dückers Hoffe habe übersetzt hatt 
Zeige nicht gesehen. 

t. 16. äff. 

t. 1 äff. zeige sey üom Bürgermeister 
gewarnt worden dass er sich nicht 
so weit soll her für thun, damit 
er nicht beschädigt werde, sinte-
maln der feindt oben üon der 

Kirchen weidlich geschossen vnd 
schiessen thnt. 

t. 2. 3. und 4 äff. 
t. 6 äff. inmassen Zeige producen-

ten selbst gewarnt nicht lange au 
den ort zustehen weiln die Kuglen 
hefftig vmb vuss herumb geflogen, 

t. 7. und 8 äff. 

t. 10 äff. aber wegen des schiessens 
vff den platz nah vor der newen 
Kirchen hatt sich Zeige nicht eigent-
lich zu erinnern. 

t. 12. 13. und 14 äff. 
t. 15. äff. vnd berichtet dabey dass er 

mit vff den Rundtteilen gewehsen 

später Schroeders Hoff nach seinem Besitzer 
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vnd sich articulirter Massen ber­

gen müssen, auch in der Hoff Inn-
ckeru Cammer worin Zeige nebst 
andern sein logis gehabt der seindt 
durchs senster zwischen sie an einer 
thür geschossen dass die Khuell zu-
rückgetrollet vnd benahe ein Kindt 
beschedigt. 

t. 16. äff. 

Interr. I. 

Wahr dass der seiudt keine Bäte- t 1. von Pattery vnd lanffgraben 
ryen noch Lanffgraben gemacht. weiss Zeige nicht sondern referirt 

sich ad articulum wass er alda 
deponiret. 

t 2. äff. berichtet das es vnöthig ge-
wehsen zu schantzen da der seiudt 
eine fertige schantze vor sich ge-
snnden. 

t. 3. saget, dass der feindt von der 

Polnischen schantze angefangen zu 
graben, aber keine Patterv gc-

sehen. 
t. 4. saget, dass der feindt zwar keine 

Pattery gemacht, referirt sich 
aber ad depositionem articuli, 

batt sonsten die schantzkorffe vnd 
graben bey der Polnischen schantze 
gesehen. 

t. 6. referiret sich ad depositiouem 

articuli dass der feindt lengst der 
Mauern am Kirchoffe lauffgrabeu 
gemacht, vnd den Kirchoff mit 
strauch uach dem schlösse zuge-
zeunet. 

t. 7. 8 und 10 referiren sich ad de 
positiones art. feptimi et noni. 
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i. 12 sagt, das der feindt disseit der 

Polnischen schantze nachm Hausse 
lauffgraben zu machen angefangen, 
aber producent wacker seuer ge­
be« lassen. 

t. 13 und 14. uti t. 3. 

t. 14 und 15. aftirmant. 

t. 16 Zeuge habe solches nicht gesehen. 

Interr. 2. 

Wahr dass der feindt gegen das t. 1 dass der feindt vff seineu Schiffen 
Hauss kein eintziges Stücke gepflan- vndt Galleyen sticke gnugsam ge-
tzett noch eiutzige Presset geschossen, habt, aber mitt denselben nicht ka-
oder mit dem geringsten Stück den nonirt viel weniger den zur Ptope 
Wall berührt gehabt. geschossen. 

t. 2. äff. 

t. 3. äff. solches sey nicht geschehen 
so viel er bey seiner schwacheit 
vernehmen können. 

t 4. und 6 affirmant, letzterer mit 
dem znsatz: dass vff den Galleyeu 
zum aulauff vud beschiessung des 
Hausses alles fertig gewehsen. 

t 7 äff. t. 8 äff. vnd sagt das er 
von seinem Rundtteill dessen nichts 
sehen können. 

t 10. äff. t. 12. äff. der feindt das 

Hauss nicht so wirdig geachtet, dass 
er sticke daranff richten wollen, 

t. 13 äff. sagend das auss den Gal-
leyen sey geschossen worden, wohin 
aber die stick gerichtet sey Zeigen 
vnwissendt. t. 14 äff. t. 15 sagt, 
habe von andern gehört dass bey 
Vffoderung des Hausses produ­

cent geantwortet er müsse des 

feiudes sticke hören, darauss ihm 

Arbeiten d. f. G. f. 0. u, K, IX. ° 
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Art. 8. 

Wahr dass der feindt seine Ar-

madie in 4 Haussen getheiltt vnd sein 
Lager in 4 vnterschiedliche quartier 

vor die Mitaw geschlagen, alss 1) im 
stedtlein 2) vnff der Weyde hinter 
den polnischen schantzen zwischen der 
Aha vnd dem See/) 3) auff der an­
der feiten der beche da Finckenbrinck 
vor diesem gewohnett, 4) in I. F. 
Drchl. der Hertzoginn Eckhöfchen.8) 

Art. 9. 

Wahr dass der Feindt I. F. Drchl. 
der Hertzoginn Garten, den Kirchhoff 
vnd dass Weinhanss rund vmbher mit 
Holtz vnd Erden beschantzett vnd dass 
er auch an der polnischen schantzen 
negest zum Hausse gelegen, gearbeitett 
sie zu seinem vortheill von der andern 
feiten zu befestigen, auch dass er etzliche 
100 schantzkörbe die grosse beche ent-
langest setzen lassen. 

geantwortet der feindt achtete das 
Hanss so wirdig nicht ein sticke da-
für zu losen, er wollte es doch 
woll einkriegen, t 16 äff. 

teftes 1 bis 12 aftirmant 

t 13 äff. aber dass Volck so bey Fin-
ckenbringcks Höffchen gewehsen 
hatt Zeige nicht absehen können, 

t 14 und 15 uti praecedens. 

t 16. äff 

t. 1. äff. 

t. 2. äff. nur allein dass er keine 
schantz korfe gesehen. 

t. 3. und 4 äff. 

t. 6. äff. die schantzkorffe hatt Zeige 
zwar vff den Galleyen gesehen 
aber nicht achtung gegeben dass sie 
waren aussgesetzt worden, 

t. 7. sagt dass er hernacher gesehen 
vnd befunden dass stacketen ohne 
Erde vor dem Weinhanss gesetzt 
bis in der Drixen, aber keine 
schantzkorffe gesehen. 

t. 8. saget, das die beschantznng nicht 
alssbaldt im anfange gesehen be-
sondern ettwas hernacher, die 
schantzkorffe hatt er vom Rundt-
teill darauff er verordnet gewehsen 

7) Der See, die nachherige Drixe. 
8) Eckböfchen, das heutige Paulsgnadc 
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Art. 10. 

Wahr dass der Feindt 26 so voll 
Galleyen alss andere woll mnntirte 
Kriegssschisse von Riga kommen lassen, 
welche noch 16 send lein fnsssolckss aus­
serhalb des feiudess grossen armadie 

so er in Littauen gehabtt, vnd vor 
die Mitaw gefüret, mitt sich gebracht 
haben. 

nicht gesehen, weiln sie dauou ab­
zugehen nicht gestattet worden, 

t. 10. äff. wie viel schaich korffe ge-
wesen davon weiss Zeige nichts zu 
deponiren. 

112. 13 und 14 äff. vou den Schantz-
korssen hat lezterer keine Wissen-

fchaft. 
t 15 sagt daß der feindt I. F. Gd. 

Garten den Kirchhoff vnd Wein-
Hauff beschantzet, reliqua ignorat. 

t 16. äff. berichtet dabey dass schantz-
korffe gemacht, aber wie viele fey 
Zeigen vnbewusst. 

t 1. äff. hatt selber gesehen dass 16 
senlein mitt den Galleyen ankom-
kommen vndt er selbst die feuleiu 
allfamb gesehen vnd gezehlet, sie 
seyen anss den 26 Galleyen aus­

gesetzt worden. 
t. 2. saget dass viele Galleyen vndt 

Volckss mit denselben sein ankom-
mcn, wie viel aber darauss ge-
wchfen were ihme vnwissendt, son­
dern gehört dass solten bey 2000 
Man vff den Galleyen gewesen 
sein. 

t. 3. und 4 uti praecedens. 

t 6 saget dass er die Galleyen vnd 
das Volck gesehen, habe aber nicht 
gezehlt, sondern es soll der oberste 
Pannier mit 2 Regimenter fhuss-
Volck von Riga vff denselben Gal-
leycn ankommen sein. 

i 7. saget, das er viele Galleyeu ge­
sehen aber ime sey die aittati 
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derer nicht wissendt; vndt habe 
12 fenlein vff einmal gesehn vndt 
gezehlet, so auss den Galleyen ge-
treten vudt sich iu die Polnische 
schantze begeben. 

t. 8. von der Menge der Galleyen 

vndt fussvolck weiss Zeige eigent-
lich nichts zu deponiren sie feint 
aber vff dem wasser gewehsen. 

t. 10. 12. 13. 14. 15 und 16 uti 

praeced. 
Art. 11. 

Wahr daß der Feindt eine neve t. 1 Ihme sey alleynts nicht wissendt 
Inuention von schiffen bei Riga an- ob die schiffe in Riga vor die My-
fertigen lassen, zu keinem andern Ende taw zu gebrauchen, angefertigt, 
alss nur für die Mitaw zu gebrauchen aber hat sie mit seinen angen woll 
welche oben zu verdeckt, vudt also vor gesehen. 
Musqueteu vndt geringe stücke schuss- t 2. vou eigener beschaffeuheit der 
frey gewesen, auch mit Schiesslöchern schiffe weiss Zeige nichts zu de-
versehen, Ihre Mussquetire mitt stücke poniren. 

so eine halbe Kartauueu Kugel ge-- t 3. er sey in der Zeit kranck geweh-
schössen, wie auch sousteu mit aller- seit habe solches nicht in acht ge-
Hand darauff gehörenden munition nommen. 
woll versehen gewesen, vndt dass diese t. 4. uti t. 2. 
Schiffe mitt vnter die 26 gewesen. t. 6. äff. die schiffe sein articulirter 

Massen nicht in Riga besondern in 
Schweden angefertigt vnd sein 
vff ettliche gantz Carthannen ge-
wehsen. 

t 7. uti t. 2 

t. 8 und 10 nefciunt. 

t 12. äff. dass nemblich solche articu­

lirter massen gewehsen, was aber 
vor sticke daranss gewehsen sey 
Zeygcn vnwissendt. 

I. 13. vnd 14 uti t. 2. 
t. 15 und 16 nefciunt. 
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Art. 12. 

Wahr, dass der feindt geuielte 
Schiff armadie in vnserem zusehen 
negest der politischen schantze in der 
grossen Beche in Ordnung legen vnd 
setzen lassen, vnd dass man dem anfall 
stündlich auss dem Hausse gewertig 
gewesen, auch dass selbige Galleyen 

vnd Schiffe etzliche zu 12 etzliche zu 
mehr stücke grobgeschützes auff sich 
gehabt. 

Art. 13. 

Wahr, dass die Mitaw inwendig 
herumb 1200 schridt in die Weitte 
begriffen, vnd dass der Wall an vielen 
Orten, insonderheit am Rnndehl der 
scharffe Ortt genannt, vnd an der 
gantzen wasserscitten dermaßen ver­
fallen gewesen, dass man gleiches 
Fusses hinan loffen können, vnd dass 
auch der gedachte scharffe Ortt weillu 
es dem Wasser zu nahe gestanden mit 
keinen palifsaten oder sonsten in Eile 
hat repariret werden können. 

t. 1. 2. 3. 4. 6. 7. affirmant, wissen 
aber nicht wie viel sticke ein jedes 

schiff vff sich gehabt. 
t. 8. nefcit. 

t 10. uti t. 1 bis 7. 
t 12. äff. 

t 13. 14. und 15 uti t. 1 bis 7. 
t 16. saget, dass er die Galleyen in 

ordnnng vndt des Volck austreten 
gesehen wie viel sticke aber vffm 
schiff vndt Galleyen gewehsen sev 
ihm vnwissendt. 

t 1 äff. Jnmassen er mitt producen-

ten herumb gegangen vnd ge-

messen. 
t 2. von inwendiger weite des hausses 

weiss Zeuge nicht, sondern dass der 
Wall sehr verfallen gewehsen, in-
massen selbigen abent wie der 
Schwede ankommen Bertolt Hu-
nett seine 2 Jungen so nach Holtz 
gefahren vudt vom feinde gefan-
gen worden demselben entlanffen 
sein knaphendig den Wall hinanff 
geloffen vnd weiln keine Palsette 
vndt steine vorhanden gewehsen 
hatt es nicht repariret werden 
können. 

t 3. von der inwendig weite des 

Hausses ist Zeige nicht wissend, 
reliqua art. äff. 

I 4. uti praed. zufügend dass der 
Wall an viele Orten wie auch der 
scharffe ort verfallen, vnd nur eine 
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schlechte Brustwehre von Erde 
vndt strauch geflochten gewehsen. 

t. 6. 7. 8. 10. 12. 13. 14. und 15 
uti t. 3. 

t. 16 Nefcit. 

Interr. 1. 

Wahr dass das Hauss Mitaw mitt t. 1. wie die Beschaffenheit des Hausses 
einem guten Wall vnd Stacketen besser bey Schroederss Zeiten gewesen, 
alss zu Schroederss zeyteu verwahret davon weiss Zeige nichts zu de-

geweseu. poniren, berichtet vnd saget dass 
der Wall sehr verfallen gewehsen 
vnd producent an allen örtern 
die brustwehr von strauch vnd 
Erden müssen machen lassen, 

t. 2 nefcit t. 3. uti t. 1.1. 4 nefcit. 

t. 6. der feindt alss woll producent 

so viel als ihme möglich an den 
Wall gebessert aber wie noch 
augenscheinlich ists nach der Pol-
nischen schantze gleich wie vorhin 
gewehsen. 

t. 7. äff. 

t 8 Zeige saget das es nach dem stedt-
chen etwas besser verwahrt aber 

ltvtchnt wasser sehr brnchfellig ge-
wefen. 

t 10. uti t. 7. 

t 12. äff. dass zwar nachm stedtgen 
voll verwahrt gewesen aber am 

scharssen ort nach dem wasser gantz 
verfallnn vnd bawfellig gewesen, 
da dass ciss im Vorjahr alda scha­
ben gethan, dadurch es bruch-
fellig gewordeu. 

t. 13. Nefcit. t. 14 und 15 uti t. 8 
tcft 16 nefcit. 
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Interr. 2. 

Da esf an palifsaten oder sonsten t. 1. 2.  3. und 4. haben hierauf! 
woran gemangelt, warnmb der Haubt- nichts zu deponiren. 

mann dieselbe bey Zeytten nicht vet- t. 6. Zeige referirt sich ad depos. 

fertigen lassen, vnd ob solches nicht praec. art. vnd so viel produ-

feines Ambts gewesen hieretuff Acht cent möglich gewesen, von den 
zu geben. Bürgern stacketen vndt Balcken 

genohmen vnd in der eill den 
Wall gebessert. 

t. 7 ut t. 1. 

t. 8 so viel alss möglich gewehsen hatt 
producent nachm stedtlein vndt 
der Weide verfertigen lassen, 

t 10. nefcit. 

t. 12. der producent keine mittell 
an Volck vndt andere nottursst 
solches zu repariren gehabt, vudt 
die bürget alzeit das beste thun 
müssen. 

t. 13. producent in der knrtzen Zeitt 
alles das gethan was immer mng-

lich gewehsen inmassen er Zeigen 
gebetten mit darauss ein fleissiges 
auge zu haben, dass beym Hansse 
kein Vorat gewehsen sondern von 
den Bürgern an Balcken vnd sta-
cketen damit das Hauss gebessert, 
genohmen worden. 

t. 14. nefcit. 

t. 15. sagt dass producent mit den 
Bürgern so viel möglich bessern 
lassen. 

t. 16. nefcit. 

Art. 14. 

Wahr, dass auff selbigen großen t. 1 die allgemeine Vermmfft gebe es 
Hausse nicht vber 90 gesunde Mau dass es nach obiger gesetzter weite 
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an Bürgern vnd Soldaten vorhanden 
gewehsen, vnd dass es daher zum 
zehenden theile uicht nach notturfft 
hat besetzet werden können, auch dass 
man von einem Ruudehl biss zum an-
dern, in alle 4 Orter des Hausses, 
wegen Mangeluug des folckes keine 
eintzige Schildtwacht weder des tags 
noch die Nacht ausssetzeu können vnd 
dass man des Nachts in statt der 
Schildwachen brennende lunten den 
Feindt damitt zu uersüren aussge-
hangen. 

mit 90 Man nicht hat besetzt wer-
den können, reliqua äff. vnd sei) 

er selbst bey nachte herumb gan-
gen vnd die lunten anssgehenget. 

t. 2. äff. 

t. 3. ihme sey die anzahl derer vsscn 
Hausse eigeutlicht nicht wissendt 
aber seines erachtenss nicht vber 
Nenntzig, daher weiln so wenig 
Volck gewehsen hätte producent 

die Soldaten von allen Rnndeln 
wor zuthueude gewesen zusammen 
griffen darüber die andern Run-
deln bloss geblieben, reliqua äff. 

t. 4 wenig Volck sey aufm Hausse ge-
wehseu die eigentliche Zahl Zeigen 
vnwissendt, vndt dass dahero der 
Zehnteill nicht hat können noch 
besetzt werden, reliq. art. äff. 

t. 6. saget das ime die eigentliche 
Zahl derer so vfm Hausse geweh-
sen nicht wissendt, sondern dass 
viel Bürger und Soldaten vfm 
Hausse kranck gewehsen, die schilt) 
wache sey zwar aussgesetzt aber 
nach notturfft vnd grosse des 
Hauses hat manss nicht haben 
können, von den aussgeheugten 
brennenden lunten hat sich Zeige 
eigentlich nicht zu erinnern, 

t. 8. 10 und 12. uti t. 4. 
t. 13. sagt das die anzall derer so vfm 

Hausse gewehsen ihme nicht wis-
sendt vnd würde auss der Bürger 
vudt Soldaten Rolle zu ersehen 
seyn, aber vnmöglich mit dem we-
nigen Volck einen einzigen Rundt-
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Interr. 

Wahr, dass er Sacken mehr Sol-
datten alss der Schroeder gehabt vnd 
dass der Feindt vorschienen9) daß 
Hauss Mytaw mitt etzlichen 20 Sol-
datten wider den dahmaligen Feldt-
berrn Herrn Radsewill gehalten. 

teil! recht zu besetzen, dass Zeige 
m der Zeit wie der seindt zum 
ersten Mahl dass Hauss iuue-
gehabt mit vfm Hausse gewesen, 
da der feindt zu besetzung des 
Hausses 1100 Man darauss ge­
lassen vnd mit Kraut loth vndt 
allein zugehör derinassen versorgt 
vndt versehen das es woll zu hal-
teil gewehsen, die brennenden 
lunten sein lengst den 
in mangelung des Volck anssge-
hengt worden. 

t. 14 uti t. 6. t. 15 gleichlautend, 
habe aber damalu von den auss-
gehängten lunten gehört, t. 16. 

uti t. 14. 

t. 1 weiss hirauff nichts zn deponi-

ren da er die Zeit nicht im lande 
gewehsen. 

t. 2. 3. 4. und 6 nefciunt. 

t 7. es könne seyn dass producent 

mehr Soldaten gehabt, aber meh-
renteilss kranck reliq. art. ignorat. 

t. 8 nefcit. t 10. sagt dass von der 
eigentlichen anzall der soldaten so 
itzo vnd bey schroederss Zeitten 
vssem Hausse gewehsen ime nicht 
wissendt, bey des feiudes Zeitten 
weren 40 Soldatten zu letz ge-

wehseu. 
t 12 nefcit. t. 13. äff. sagendt daß 

producent mehr soldatten gehabt 
aber nicht alle gesnndt, weiter 

9) Vorschienen d. b. im vergangenen Jahre. 

Arbeiten 6. k. G, f. 5. u. K IX 6 
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Art. 15. 

Wahr, dass vor vnd in des feindes 
Anknnfft sehr viell Bürger vnd Sol-
daten heftig gekranckt und dass etzliche 
derselben knrtz vor des Feindes An-
knnfft wider ansskommen, aber doch 
sehr kraftlos gewehsen, etzliche noch 
schwer kranck danieder gelegen, auch 
etzliche wider auffs Neuwe befallen. 

sagend! dass der seiudt vor diesem 

42 Man zuletz vffm Hausse ge-
müdes Bolck gehabt, mit denselben 
vndt sonderlich Kriegs praticken 

.... der Feldtherr Raziwill das 

Hanss gehalten auch zuletz mit 42 
Man herunter gezogen, da Zeige 
selbst mit vfm Hailsse gewehsen 
vnd dar auff geblieben, 

t. 14. 15 und 16 nefciunt. 

t. 1.2. 3- 4. 6 und 7. affirmant. 

t. 8. wisse davon eigentlich nicht habe 
aber krancke gesehen. 

t. 10. 12. 13. Und 14 affirmant. 

t 15. äff. zufügend: unter welchen 
(krancken) Zeuge auch gewehsen. 

1. 16. äff. 

Art. 16. 

Wahr dass nur ein einiger Con-

ftabel nehmlich Heinrich der Tischler 
auff dem gantzen Hausse vorhanden 
gewesen, dahero der Hanbtmann an-
dere von Bürgern vnd Soldaten, so 
gut man sie haben können, dazu ge­
brauchen müssen. 

t. 1. äff. saget dass Wilhelm Bell 
zwar da gewehsen aber schwach da-
her er nur Pulver ausszugebeu ge­
braucht worden, t. 2.3. und 4. äff. 

t. 6. uti t. 1. t. 7. und 4 äff. t. 10 
nefcit. 

t 12. äff. imnassen Zeige selbst ge-
holffen die sticke abschiessen. 

t 13 sagt, Wilhelm Bell ist kranck 
gewehsen aber der Tischler gesnndt 
dabev producent den Wacht­
meister mit zum Constapell ge­
braucht. 

t. 14 uti t. 12. t 15 nefcit. t. 16 äff. 
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Intern. 

Ob der Conftabel nicht mehr, t 1 referiret sich ad depof. art. vnd 
vnd wie viell derselben kranck gewesen, weiss nicht ob damaln mehr Con-

nahmkundig zu machen. ftapell vffm Hausse gewehsen, vor 
des seindes anknnsst ist der eine 
alte gestorben, t 2 nebst den 
Tischler ist Wilhelm Bell der 
kranck gewesen, noch sonsten einer 
welchen Zeige nicht kennt, der 

habe sich selbst mit Pulver scha-
den am Arm gethan dass er bey 

den geschützen nicht nutze sondern 
nur zur uott gebrauchtt worden, 
t. 3. äff. t. 4. nefcit Wilhelm 
Bell aber habe er kranck gesehen, 

t. 6. weiss von keinem Conftapell 

mehr alss von denl Schnitzker vndt 
den krancken Wilhelm Bell, 

t. 7. 8. 10. 12. 13. und 14. äff. 

t. 15. und 16. nefciunt. 
Art. 17. 

Wahr, dass auss I. F. Drchl. t 1. äff. dass drobeu keiner von den 
(Smbtmi niemand6 von Pawren so Pawren so von den Embtern 
bey den stücken, dieselben regieren zu dahin commandiret, bey den 

helffen, anffm Hausse vorhanden ge- sticken zu gebrauchen gewesen seyn. 
wehsen. t. 2. saget, dass woll ettliche Pawren 

auss Chnrland gewehsen aber sich 
verkrochen dass man sie Herfür 
nicht kriegen können, vndt Zeuge 

selbst die stick ziehen helffen. 
t. 3. äff. imnassen Zeige mit seinen 

eigenen lentten bey 14 Persohnen 

mit Zeugt offs Hanss stehen lassen, 
vnd vff des producenten bitte 
sie bev den sticken verordnet, 

i. 4. mtd 6. äff. t. 7. sagt dass vff 
dem scharffe« ort nur 4 oder 6 
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Pawren bei) den sticken gewesen 
ob nun vff den andern mehr ge-
wehsen sey Zeige vnwissendt. 

t. 8 äff. t. 10 sagt dass er vff einen 
Rnndtteill ertliche Pawrschützen 
gesehen, ob sie aber bey den 
sticken verordnet gewehsen sey Zei-
gen vnwissendt. 

t 12. äff. sagendt, dass von den ver-
ordneten Pawrschützen ertliche da­
zu gebraucht worden, t. 13 sagt 
dass ertliche Pawrschützen geweh­
sen , wie viel aber sey ihme vn-
wissendt, da keine Handlanger, 
die Bürger vnd andere so an der 

Handt gewesen, solches verrichten 
müssen, t. 14. vff seinem Rundt-
teif sey kein Pawr gewehsen son-
dern selbst mit seinen Soldaten 
das sticke regieren müssen, 

t 15. und 16. haben ertliche wenige 

Pawrschützen gesehen. 

hiterr. 

Ob I. F. Gd. des Hanbtmannss 
ansuchung nach nicht viell Pawren 
anff das Hauss verordnen lassen, vnd 
dass derselben auch viell darauff ge-
wehsen, wie Sacken seine eigene 
mifsiv nachmalen anssweissen wirdt. 

teftes ornnes nefciunt, referiren sich 

ad depofit. art. 

Art. 18. 

Wahr, dass die laden - acksen vnd 
Räder zu den stücken weiln sie vorhin 
alt, brnchsellig vnd sanll gewesen, 

vom schiessen sast zerbrochen darnieder 

t. 1 bis 7. äff. t 8 nefcit t. 10 äff. 

t. 12. äff. dem Zeigen solches selbst 
bey den sticken damit er geschossen 
widerfahren, das stick nachher 
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gelegen vnd etzliche dahero nicht mehr 
zu gebrauche« gewesen. 

Interr. 

Wie viell der stücke mitt zerbroche-
nen Rädern gewesen vndt ob man die 

meisten nicht gebrauchen tonnen. 

vffm Holtz gebunden vndt damit 

geschossen. 
t. 13 und 14 äff. t. 15. nefcit 

t 16 äff. 

t. 1. nnd 2. nefciunt. t. 3. hatt sich 
dessen nicht gross gekümmert, weiht 
an den besten sticken die Räder 
zerbrochen gewesen, t. 4 nefcit. 

t. 6. habe zwar alle zerbrochene 
sticke nicht gezehlt aber weiss sich 
zu erinnern das zwo mit zerbro-
chene Rhäder so nicht zn gebrau­
chen gewesen, gesehen, einss ist 
vffm Rnndtteill nachm stedtgen, 
das andere nach der bechen, mit 
den übrigen so zn gebrauchen ge-
wehsen, hatt man das beste gethan. 

t. 7. 8 und 10 referiren sich ad de-
puf. art. 

t. 12. üoit den andern Rnndtteile 
weiss Zeige nicht zu sagen, aber 
üff dem Klocken-Rundtteill worvff 
Zeige gewehsen sein die Reder zer-
sprungen dass man das stick hatt 
müssen üff holtz binden ünd darauss 
geschossen worden, referirt sich 
ad depos. art. 

t. 13. ref. sich ad depos. art. 

t 14 sagt dass üff feinem Rnndtteill 
3 der besten sticke gewehsen, danon 
eines wie er dasselbe wenden vnd 

damit schiessen wollen dass radt 
zerbrochen, von den andern weiss 
er nicht. 

115 nefcit. t. 16. ref. sich ad dep. art. 
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Art. 19. 

Wahr, dass auff dem Hausse Mie-
taw vnd der Ruft Kammer daselbst 
gantz kein Vorrath an Kriegs Muni­

tion zu sehen, noch vorhanden gewe-
sen, Sondern vielmehr Mangell an 
allen nöttigen Dingen darauss gewe-
sen, vnd dass daher die wenige Sol-
datten so auff dem Hausse gewesen, 
nicht mit guttcn sondern nur mit alten 
zerflückten vnd znbrochenen Mnsqneten 
bewehrtt gewesen. 

t. 1 äff. t. 2. äff. dass er vff der 
Rüstkammer alte zerbrochene ge-
wehr gesehen, wie Zeuge in der 
Rüstkammer selbst gewechselt, die 
den der Haubtmann zum teill an-
fertigen vnd den Soldaten geben 

lassen. 
t. 3 nefcit t. 4 äff. t 6 uti t. 2 t 7. 

nefcit. 

t 8. von der Beschaffenheit der Rüst-
Kammer alss der Soldaten gewehr 

sev Zeigen nichts wissendt In-
Massen vff dem Rnndteill daranff 
er gewehsen, kein Soldat gewesen, 

t 10 nefcit. t. 12 ihme vnd seinem 
quartier gesellen sevn gutte vnd 
beste Musketen gegeben worden, 

t. 13. wass an Vorrath in der Ruft 
Kammer gewesen sey Zeige un-
wissendt reliqua art. äff. 

t. 14. sagt dass zwar in der RüstKam-
mer Musketen gewesen aber nicht 
allesambt gut vndt fertig mit wel-
chen die Soldatten bewehret wor­
den. t 15. und 16 nefciunt. 

Interr. 1. 

Wahr dass an allerhandt muni-

tion in der Rüst Kammer gewesen 
vnd den gantzen Sommer durch darin 
gearbeitet!: vnd dass gewehr angefertigt 
worden? 

t 1. refer. sich ad dep. art., was 
den Sommer in der Rüstkammer 

gearbeitet ist ihm nicht wissendt 
da er damaln nicht allda gewehsen. 
t 2 sey in der Rüstkammer ge­
wehsen habe aber nichts sonder-
liches ausserhalb wass ad art. dep 

gesehen, reliqua ignorat. 

t. 3. 4 6. 7, 8, 10 und 12 nefciunt. 
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Interr. 2. 

Wahr dass der Herr Oberst Reck 
für die Belagerung etzliche glitte Mnss-
queten auffs Hauss geliehen. 

Art. 20. 

Wahr dass der Haubtman gar 
schwerlich kranck darnieder gelegen, 
mitt welchem es sich aber knrtz vor 
des Feindes Anknnsst Etwas gebessert, 
doch also dass er vor des Feindes An-
knnsst, wegen seiner schwachheit auss 
seiner Kammer zu gehen nicht ver-
mngt. 

Art. 21. 

Wahr, dass wie der Haubtman 
von obgedachten Heinrich Hanen Paw-
ren von des Feindes Anzug versten-
digett, Er zue stundt seilte Kleider, 

welche er nach seiner Schwachheit noch 
nicht anzuthnn vermugt, angethan, 
sich seiner schwachheit vngeachtett auff 
dem Wall vnd die Rnndehl begeben, 

t 13 ref. sich ad dep. art. saget 
dabey dass ein kleinschmidt vffm 
Hausse gewehsen, der die alten 
Mnssketen angefertigett hatt, wel-
chem biss weiln bey seiner Arbeit 
an kohlen vnd andern Vorrath 
gemangelt, t. 14 ref. sich ad art. 

t. 15 und 16 nefciunt. 

t. 1 äff. das 20 Mnssketen so die 
besten gewehsen, der Herr Oberst 
dahin gesandt. 

t 1 bis 12 nefciunt t. 13 äff. 

t. 14. äff. weiss aber nicht wer die 
Musketen nach Mytaw geschickt, 

t. 15. und 16. nefciunt. 

t. 1 saget, daß producent nach dem 
er von des Schweden Anknnfft 
gehört, hat er sich dennoch, so 
schwach er gewesen, herfür ge­
geben. 

t 2. äff. vnd zu producenten gesa-
get, da kommen vnsser geste. 

t. 3 bis 16 affirmant. 

teftes omnes affirmant, einige mit 

der Einschränkung dass sie von des 
Hauen Pawren knndtschafft nicht 

wissen. 
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dass wenig solcklein in ordnnng vnd 
ein Jeden an seinen ohrt gestellt vnd 
geordnett, auch alssbaldt die stücke 
vnd Muschqueten auff den Feindt ab-
gehen lassen. 

Art. 22. 

Wahr, dass der Haubtman des festes omnes affirmant. 

Feindes in keine wege geschont, son-
dern den Feindt mitt den stücken so 
auss dem Hanse waren dermassen 
grüssen lassen, dass sie ihr quartier 

oben auff der grossen Kirchen den ob-
gedachten halben Mohn auch die alte 
Kirche quietiren vudt verlassen müs­
sen, vnd -dass daher die auff dem 
Hause vnd Wall vor des Feindes 
Mussquetiere welche sonsten grossen 
Schaden thueu können, besreyet vnd 
gesichert worden, dass auch der Haubt-
mann auff des Feindes Werke vnd 
Arbeitt im stedtlein, an der polnischen 

schantze vnd wo er sich sonsten blos 
geben vnd vernehmen lassen, imglei-

che» auch auff die schiff armadie vn-
nachlessig nach bestem vermögen mit 
allem fleiss fener geben lassen. 

Art. 23. 

Wahr, dass der Haubtman bey t 1. 2. und 3 affirmant. 
Tage vnd Nacht allzeit, wie schwach t 4. äff. imnassen producent vou 
er auch von seiner aussgestandenen Zeigen vnd andern sich schier 
Kranckheit war, bey dem sölklein auff schwachheit halber zu schonen, sey 
dem Walle in Regen vnd Windt ver- angeredet worden. 
harrt vnd alles so möglichen war, t. 6. 7. 8. 10. 12. 13 nnd 14 affir-
commandiret, geordnet vnd ins Werck mant. 

gerichtett hat. 



49 

Art. 24. 

Wahr, baff baff kleine Heufflein 
so auff bem Hause war, von ber Zeit 
an, ba ber Feinbt vors Hanfs kom-
nten biss zu ber Zeit ba bafs Hanfs 
vbergangen wegen mangluug best' 
solckss continue vnter bem blauen 
Himmell auff bem Walle in Kohbt 
vnb Vnflabe liegen vnb wachen müssen, 
auch niemalss abgelöset werben kön-
nen, vnb bafs baher etzliche Bürger 
vnb Solbaten so vnlengst anss Ihrer 
Krankheit anffkommen, wieber anffs 
Newe befallen vnb abtreten müssen, 
welches bat! bafs kleine haufflein je 
länger je schwacher gemacht. 

Art. 25. 

Wahr, bafs wie ber Feinbt vors 
Hanfs kommen vnb auch so lange er 
bafiit gelegen, bafs Wasser allzeit 
gantz klein vnb bie Weibe gantz brü­
cken gewehsen, auch so bafs ber Feinbt 
bie grosse Seche entlangst bebeckt biss 
negst vnter baff Hanfs loffen können. 

t. 15. sagt, weiln er schwach gewehsen 
nicht lange vff beut Wall tauten 
können, bennoch von anbeut ge­
hört bafs producent alles orbent­
lich angeorbnet gehabt vnb arti-

culirter Massen stets beym volck 
vsm wall verblieben, t. 16. äff. 

teftes omnes affirmant. 

t. 1 bis 7. äff. t. 8 sagt bie Weibe 
sey trncken gewehsen aber von be-
schaffenheit ber bechen weiss er 
eigentlich nicht zu deponiren. 

t. 10 bis 16. affirmant. 

Art. 26. 

Wahr, baff etzliche vom feinbe im t 1 äff. habe aber nicht gesehen baff 
hellen Mittage bie beche Entlengst einer vom feinbe erschossen, son-

Arbeiten' d. k. <?. f. C. u. K IX ^ 
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(offen kommen, vnd ehe man Ihrer 
baldt innen vnd gewahr werden kön­
nen , ein Boht recht vnter dem Hanse 
vmb geholet, wobey doch endlich noch 
einer vom feinde mit einem kleinen 
stnckgen erschossen worden. 

dern von andern gehört, t 2 äff. 

der Zeige selbst feuer darff geben 
lassen, dass der eine inff Bott ge­
fallen. 

t. 3. äff. t. 4 äff. ob einer von den 
feinden geschossen worden sev ihme 
nicht wissendt. t. 6 uti t. 3. 

t 7. äff. dass both aber fey nicht recht 
vnterrn Hausse sondern zwischen dem 
Hansse vndt Polnischen schantze 
gewehsen vndt von dem Rund-

theill darvff Zeige gewehsen vff 
den feinbt geschossen dass sie zu­
rück weichen vnd ettliche inff bott 
fallen müssen. 

1. 8. nnd 10 nefeiunt t. 12 und 

13 äff. 

t. 14 nefeit da er vff feinem Rnndt-
teill geblieben, t. 15 nefeit. t. 16 
uti t. 4. 

Art. 27. 

Wahr, dass wie der Haubhnau 
gesehen dass dass wenige folcklein fast 
aussgemattet vnd dass auch nur noch 
vmbtendt eine halbe Thnnne Pulver 
vnd 3 Kugeln zu den stücken so man 
gebrauchen können im Vorraht vor-
Händen gewesen, der feinbt aber bei-
gegen fertig werben vnb fein ob-
gebachte schiff Aroiadie bem Hause 
So nahe gebracht, bass er in eine 
halbe viertel stunb vnter bem Walle 
bes Hauses bamit setrn können, ber 
Haubtman vnb alle so auff bem Haufe 
waren auch genucksam gesehen vnb 
abnehmen können, bass solches bem 

t 1. äff. habe von Buschmeister Wil-
Helm Bell gehört ber zum Haubt-
man gekommen vnb gesagt es 
wehre bie lezte Tonne Pulver an-
gegriffen vnd barin wenig Pulver 
vnb nur noch 3 Kuglen zu ben 
sticken vorhanben gewehsen, reli-
qua äff. 

t 2. äff. bass er nur bie 3 Kuglen 

gesehen, vom Pulver weiss Zeige 
nicht eigentlich zu berichten re-
liq. äff. 

t 3. äff. habe selbst ben gantzen Vor­
rath von einer halben Tonne Pul-
vers gesehen, von ben Kuglen 



feinde mit bem gar geringen folcke 
und schlechter inunition, zu wehren 
vnd zu hindern vnmüglich gewesen, 
hatt er mit Radt, vorwissen vnd wil-
len seiner beyhabende, nachdem er 
dass Hanss bis in den 4ten Tag ge­
halten , mit dem Feinde in accordt 

zu treten verwilligen müssen, darauff 
den auch nach anssweisnng des ac­

cordt briesses, mit dem seinde ac-

cordiret worden. 
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ist tme eigentlich nichts wissendt. 
Hierneben berichtet Zeige dass er 
auss des Guslavi eignem Munde 
gehört, das er stracks nach ober-
gebung des Hauses gesaget, ihr 
möget Gott danken dass ir euch 
ergeben habt, es möchte euch er-
ger alss deu Bausskischeu ergangen 
seyn. 

t. 4. von den Kugln wie viel zu den 
stücken davon gewesen weiss Zeige 
nicht aber eine halbe Tonne Pul-
ver habe zeige gesehen, der seindt 
mit seiner armade bey der polni-

schen schantze gehalten, woranff 
producent mit bewillignng seiner 
bevhabenden mit dem feinde ac-
cordiret. 

t. 6. habe von producentcn gehört 
dass nur eine halbe Tonne Pul-
verss noch übrig rel. art. äff. 

t 7. der restirende vorrath dess Pul-
oerss sey Zeige vnwissendt, hatt 
zwar ertliche Kuglen gesehen, weiss 
von der Zahl die doch wenig ge-
wehsen nichts zu depouiren rel. 
art. äff. 

t. 8 vom rest des Pnlverss vndt Kng-
len weiss Zeige nicht rel. art. äff. 

t 10 so sey im gemeinen geredet wor­
den, rel. art. äff. 

t 12 vom Rest des Pnlverss vndt Kng-
len weiss Zeige nicht, aber mangl 
an Pulver gewehsen rel. art. äff. 

t 13 uti t. 8. t. 14 sagt dass er in 
den Pulversecken noch Pulver ge-
babt aber keine Kuglen so zu deu 
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Interr. 1. 

Wie viell Pulver Anfangs gewe-
feil, vnd ob dass alles, weil man zey-
tig rnitt dem Feinde angefangen zu 
tractiren, in so knrtzer Zeit verschos-
fen worden? 

Interr. 2. 

Ob man rnitt dem Pulver nicht 
sparsamer vmbgehen sollen, biss der 
Feindt etwas naher gernckett vnd sich 
thattlicher zeygett? 

sticken gedient dahero er die sticke 
mit Schrott laden müssen, von 
verwilligung zum accort vnd was 

darauff erfolget weiss Zeige nicht, 
der feindt ist so nahe gewesen dass 
er in einer Viertelstundt vnter dem 
Wall des Hausses seyn können, 

t 15 und t. 16. uti t. 10. 

t. 1 Zeuge weiss eigentlich nicht wie 
viel Pulver zu anfangs gewehsen 
referiret sich im Uebrigen vff die 
Constapell wie solches Wilhelm 
Bell besser berichten wirdt. 

t 2. nefeit t. 3. und 4 zulezt haben 
sie nur eine halbe Tonne gesehen, 

t 6 ref. sich ad dep. art. t. 7. nefeit. 

t 8 weiss nur allein dass anfenglich 
auff dem Rundtteil da Zeige ge-
wefen % Tonne gebracht, danon 
geschossen vnd wenig vberblieben. 

t. 10 ref. sich ad dep. art. t 12 

gleichfalls dabey sagendt, wenn sie 
das Hanss lenger halten sollen, 
were grosser Manzell an Kraut 
vndt Lott vorgefallen, t. 13. und 
14 refer. sich ad dep. art. t. 15 
und 16 nefeiunt. 

t 1. saget, dass niemaln vergeblich ge-
schössen worden, sondern da der 
Feindt sich bloss gegeben hatt man 
das Pulver nicht sparen sondern 
fener darauff geben müssen, 

t. 2. 3. 4. und 6. dass Pulver ist 
nicht zu sparen gewehsen da der 
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feindt sehr angerücket vndt sah 
tetlich erzeiget. 

t. 7. Von den andern Rundtteiln weiss 
er nicht sondern vff dem darvff 
Zeige gewehsen ist mit dem Pul-
ver so viel es die Zeit leiden wol-

> len sparsam vmbgangen. t. 8. 
wenn man so lange dass Pulver 
sparen wollen, biss der feindt ne-
her vnter dem Walle gekommen, 
trete es zu spette gewesen dahero 
man so viel möglich abhalten 
müssen, t. 10 Md 12 uti t. 2. 

t. 13 sparsam mit dent Pulver vmb-
zngehen ist wider der Soldaten 
gebrauch, t. 14. saget dass pro-

ducent befohlen, wan der feindt 

sich sehen lasse fettet vff ihnte zu 
geben. 

t. 15. dess Feindes zu schonen sey 
nicht Ktiegsmans gebtauch dahet 
das Pulver nicht zu sparen ge-
wehsen. t 16 uti t 2. 

Interr. 3. 

Ob dass Pulver vor vnd in der teftes omnes negant. 

Belagerung vergeblich verschossen wor-
den? 

Interr. 4. 

Waner dass der Oberhaubtman zu t 1 2. 3. und 4 sagen dass produ-

vielenmahlen rnitt dem Feinde Sprach cent zu vnterschiedlichen mahlen 
gehalten, vnd wie baldt et anfangen in Beysein der gantzen gemeine 
zu tractiren? mit dem feinde sprach gehalten 

vnd denselben allemal abgewiessen, 
vnd den Freytag hat mit ihm zu 
tractiren angefangen, t 6 dem­

nach der feindt zu 4 mahlen dass 
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Hauff vffgefodert hatt vnd harte 
drawung gethan von henck vnd 
vmbznbringen so man dass Hauff 
in der gutte nicht wurde auff-
gebeu, hatt producent im bey-

sein Jedermenniglich den von 
Schweden abgefertigten antwort 
geben müssen, vnd dass er dass 
Hanfs dergestalt nicht geben könnte 
sondern vor I. F. Gd. den Hert-
zog zu Churlandt zu halten ge-
denke, aber producent gesehen 

dass der feindt die schiffe vndt 
Galleyen zum anlonff fertig ge-
macht, vnd sich nicht getrawet fer-
ner vor solche macht das Hanfs" zu 
halten, t. 7. 8.10. 12. 13 und 
14 uti t. 1. t. 15 sagt dass er 
wegen Kranckheit nicht dabey ge­
wehsen wie producent spräche 
mit dem feinde gehalten, sondern 
des vorigen abents zu tractiren 

angefangen da folgendes Tags 
dass Hauff vffgegeben. t. 16. äff. 

das producent zu vnterschiedli-
chen mahlen spräche gehalten aber 
alwege bestendig abgewichen, da 
der feindt aber mit Hencken vnd 
dass es ihnen alss denen In Bauske 
ergehen solte gedrawet producent 

geantwortet ey so were es besser 
dass der Kenig auss Schweden 
mich vber den wall, denn mein 

Herr hencken lasse, sintemal» ich 
einen Eidt treulich zu dienen ge­
schworen habe. 



Interr. 5. 

Wehr die Lnterhendeler rnitt dem 
Feinde zu quartieren 10) hinvnter ge­
lassen ? 
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t 1 der Unterhendler sein 4 geweh­
sen nemblich Zeige selbst, Bertolt 
Hune, Bertolt Moesske Bürger-
meister, des 4ten weiss Zeige sich 
so eigentlich nicht zu erinnern. 

t 2. vnterhendler seyn Bertolt Hune 
vnd Leittnambt Mheden gewehsen 
der andern hatt Zeige sich nicht 
zu erinnern, t. 3. uti t. 1. t 4. 
erinnert sich des Bertolt Hnnen 
vnd des Leittnambt Mhedemb. 
t 6. producent hatt einen Trom­
melschlegel nebst Jacob Bifsel-

berg zne wasser nachm Stedtlein 
an den obersten Leittnambt Ehr-
witter der rnitt seinem Volck im 
stedtlein gelegen abgefertigt, vnd 
vmb quartir anhalten lassen, vndt 
das ertliche möchten geordnet wer­
den mit denen er möchte spräche 
halten, woranff alssbaldt von den 
Schweden ertliche abgeordnet so 
nachm Hausse gekommen sein mit 
welchen producent den accort 

vffs beste vndt gnaw, wie er im­
mer vermocht getroffen, Herach 
aber Jürgen von Mhedem leit-
nambt, Bertolt Hnnen, Zeuge vnd 
Jacob Bufselberg inss lager zum 

reichss Cantzler solchen accort zu 
bestettigeu abgeordnet. 

t. 7. 8. und 10. Jacob Bufselberg 

mit dein Trommelschlegels seien 

10) quartieren für unterhandeln. Quartier bitten. 
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Interr. 6. 

Ob dem Haubtman nicht gebüh-
rett hette einen eintzigen Sturm oder 
feindlichen Angriff zu erwarten? 

durch die wasser Pfort hinunter 
gelassen. 

t. 12 erinnert sich der Unterhändler 
nicht. 

t 13. hatt sich keiner andern als Ber-
tolt Hinten vnd leittnambtss Mhe­
demb zu erinnern, t 14 Zeige sey 
mit Jacob Bufselberg hinunter 
gesandt worden. 

t. 15 und 16 nefcinnt. 

t 1 saget, dass einen <5türm oder 
feindlichen angriff zu erwarten 
nicht zu ersehen gewehsen. t 2. 
auss mangell allerhandt fachen so 
zum abschlagen eines siurms ge-
hört, hat man des feindes stürm 
nicht erwarten dürfen, t 3 und 4 
es sey vnmöglich gewehsen dass 
sie wegen schwachheit des Volckss 
einen Sturm oder feindlichen an-
griff Helten erwarten können, 

t 6 solches Hette zwar geschehen kön­
nen aber mit Verlust des Hausfts 
vnd ihrem semblichen vntergang 
vndt verterb. 

t 7. er hettff woll thun sollen aber 
grosse vnvermügenheit vnd hohe 
noth vorhanden gewesen. 18 Zeige 
heltff dafür das producent mit 
dem wütigen Volck keinen feind­
lichen stürm erwarten können, 

t 10 wenn producent es hette zum 
stürm lassen ankommen, hette man 
ein erbermlich wehsen vnd Jh-
rer sembtlichen vntergang gesehen. 
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t 12 sagt das producent feilte Mit­
tel mit dem wenigen Volck einen 
feindlichen stürm zu erwarten ge-
habt, vnangesehen sie sembtlich 
dazu gnug refolvirt gewehsen. 

t. 13. uti t. 1. t 14. Zeige weiss 
hiervff nicht zu antworten sondern 
vff seinem Rnndtteill zn fechten 
parat gewehsen. t. 15. uti t. 10. 

t. 16. nefeit. 

Interr. 7. 

Ob er auff alle Fälle sich nicht im t 1. negat durchaus?, da sie dazu gar 
dem Stock") retiriren können. keine Vrsach gebabt. 

t 2. saget dass solches sey vnmüglichen 
gewehsen, wisse auch nicht zn wel-
chem Ende solches geschehen sollen, 
t 3. eben so, zufügend dass sie sich 
im stock nicht Helten halten kennen, 
t 4 negat da Zeige alss den nicht 
würde wissendt seyn den feindt zu 
begegnen, oder aitss welchem loch 
hette schiessen sollen oder können, 
t. 6. sagt dass keine vernünfftige 
Mittel gewehsen sich im stock zu 
retiriren, noch er der beschaffen-
heit gewesen, dass man daranss 
könnte legen gewehr thnn mögen, 
vielweniger weder Thor noch 
Pforte gewesen zn schliessen. t. 7. 

nelcit. t. 8 sagt, hatt man sich 
nicht vffm wall halten können, 
wie viel weniger solte man sich 
im stocke gehalten haben, 

t. 10 sagt ivait sie sich starck gnug 
befunden waren sie refolvirt ge-

") Stock für Thurm. 

Arbeiten d.k.G, f, v.u.K, IX. 8 
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wehsen sich vff den Wall zu hat-
teil alfs im stock zn retiriren. 112. 
es sey unmöglich gewesen auff 
allerhandt Manzell. 

1.13 saget, weiss nicht wass man darin 
machen sollen weiln man nicht ge-
wnsst ein einziges stick darauff zu 
bringen, viel weiniger nottürff-
tiger vorrath im rest gewesen. 

t 14 Zeige saget, dass producent vff 
zeigen Rundtteill mit ihnte sprach 
gehalten vud gefraget wie thmc zn 
thnnde stende, wem der feindt an-
louffen würde darvff Zeige geant-
wortet dass man sich in den stock 
retiriren solte producent weiter 

gesaget ich weiss Hanssken dass ihr 
ein Soldatt seidt ich passe meines 
teilss auch nicht darvff aber was 
werden wir darin machen, weiln 
kein Vorrath an krant vndt lott 
vorhanden, womit producent von 
Zeigen abgetreten, t 15 uti t. 6. 
t. 16. uti t. 10. 

Interr. 8. 

Ob den der Oberhaubtman sich t 1. saget dass producent wieder fei-
bey solcher Vbergebnng seinem Eyde item Eidt vnd wieder eines red-
gemess erzeyget, vnd wie ess einem lichen Osficiers gebür, hier nicht 
redlichen officier in solchen faellen gehandelt, dieweiln allem ansehen 

znstehett vnd gebührett? nach dass Hanss nicht zu halten 

Reliqua ad examen utilia gewehsen. 
Gsrum Dnorum Examinato- * 2 saget, wan die vnmüglichkeit vor-
rura Discretioni et induftriae handelt sey einer seines Cydes 
comittuntur. gnugsam erlassen, t. 3. und t. 4. 

uti t. 1. 
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Aufs diesse Nachfolgende articul 

bittet der Herr oberhanbtman Erneft 
von Sacken, den Hrn. Georg von 
Medem Fürstlichen bestallten Leute-
nant vnd Hr. Gothardt von Heyking 
noch über die fohrigen articull, ab­
sonderlich zu befragen. 

t. 6 sagt dass producent sich vffm 
Hausse vud in der belagernng also 
erzeiget, alss einen redlichen vff-
richtigen Manne gebührt, vnd 
seines erachtenss in solcher nott 
da dass Hauff der gebür nach nicht 
befetzt vndt versehen vnd viel we­
niger einiges entsatzes zn erwart-
ten, änderst zu machen keine mit-
tell gewehfen. t 7. Zeige lessett vff 
producenten Verantwortung12) 
ankommen berichtet aber dabey das 
producent das gethan was einen 

redlichen vnd rechtfchassenen Hanbt-
man gebürt. t. 8 lesset hievou an­
dere Kriegsverstendige iudicireu 

dennoch dabey fagendt dass pro­

ducent das gethan was einen 
rechtschaffenen hanbtman eignet 
vndt gebürt, so viel Zeige ver-
steht, t 10 uti t. 1. t 12 uti t 7. 

t 13 uti t 8. t 14 uti t. 7. t. 15 

sagt, dass producent mit gntten 
gewissen nirgendss zn beschuldigen, 
vnd dass er alles dasjenige was 
einen redlichen officier gebürt, 
gethan vnd wider seinen eidt nicht 
gehandelt, t 16 uti t. 8. 

12) Verantwortung anstatt Vcrttmdigung 
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Art. 1. 

Ob nicht wahr dass der Leutnant 
Medem deu vergangenen Sommer 

von I. F. Gd. zu dem ©raffen von 
Thuru inff Lager bey der Mytaw ge-
fchicket, vnd dass der Hr. Gotthardt 
Heyking mit ihm dahin gezogen. 

Art. 2. 

Ob nicht war dass gemeldter Graff 
von Thnrn, zu beeden obgedachten ge-
zogenen gesaget. Er habe gehört dass 
der Hanbtman Sacken von I. F. Gd. 
wegen vbergebnng der Mytaw in be-

fchnldignng gerathen, vnd dass man 
gesagt vnd anssgebracht, fein Kuuingk 
hete keine Stücke vor die Mytaw ge-

bracht vnd dass er ferner darauff ge-
saget, dem Haubtmau Sacken geschehe 
darinne die vbermasse, dan fein Ku-
uingk hette woll 24 Kartaunen, vor 
die Mytaw gebracht. 

Art. 3. 

Ob nicht war dass derselbige Graff 
von Thnrn ferner angefangen vnd ge-
sagt, es were hohe Zeit mit der vber-
gebuug der Mytaw gewesen, dan er 
vnd andere Obersten mehr, ihre orde-

nanz schon empfangen gehabt, dass 
Hanß zn waffer vnd lande an vnter-
fchiedliche orter anzufallen vnd dass 
solches den Abendt wie man Paria-

mentircn angefangen, hette sollen 
inff wercf gerichtet werden, auch dass 

tel'tes 1 und 2 affirmant. 

teftes 1 und 2 affirmant. 

t 1 äff. Inmassen der Graff von Tum 
gesaget ich habe ordinantz gehabt 
dass Hauss anzufallen zu waffer 
Mein Oberst Leittenamb Ehrn 
ritter aussm stedtlein vnd der obrist 
Plato von der schantze vnd ist 
Zeit gewehsen das ir das Hauss 
habt auffgegebeu, sintemaln diess 
geschehen da sie den Freytag abeut 
pcrlarnentiret vndt den folgen­
den tag vbergeben worden. 



61 

selbige Graff die Obersten vnd die 
örter dar sie anfallen sollen, 110-

minirt. 

Art. 4. 

Ob auch nicht war dass der Graff 
von Thurn sich anerboten den Hanbt-
man Sacken, solches wie obgesaget, 
da es an ihm begehret würde gennck-
sam zngezengen. 

t 2. äff. eigentlich weren ihm die vom 
Graff nominirten offieiere nicht 
enthalten. 

t. 1. äff. dass der Graff von Thurn 
gesaget par Dieu ich will ihuen 
das woll zeugen. 

t 2. äff. 

Auff diese Nachfolgende Articul bittet der Hanbtman Sacken dem Eren 
Bürgermeister Bartholdt Mösscken noch vber die ander articel in gleichen 
absonderlich zu befragen. 

Art 1. 

Ob nicht war dass wie der Herr 
Bürgermeister Mösscken verlengste dem 
Schwedischen Veltherrn Delegardie 
gesprochen, selbiger feltherr zu Ihm 
gesagt, er hette vernommen dass der 
Hanbtman Sacken derzeit der Mytaw-
schen vbergebnng beschuldiget worden 
vnd dass sich einer fnnden der hin vnd 
wieder auch in Preissen, aussgetragen, 
das der Haubtman Sacken vbell bey 
dem Hause Mytaw gehandelt, vnd 
dass gedachter Veltherr weiter darauff 
angefangen vnd gesaget, man solte 
dem verlogenen schelm vnd verleimder, 
der den Man alss selschlich angetragen 
billich mit 4 Pferden von einander 

reissen. 

is sagt, er habe gehört dass einer 
von der schwedischen armada sich 
nach Churlaudt begeben habe, vnd 
alda aussgespreuget, alss solte der 
Konig anss Schweden sein willenss 
gewehsen, dass Hauss Mytaw vor-
bey vnd nach Riga zu trecken,") 

weil ihme aber dass Hauss von 
producenten sey augebotteu, alss 
habe er solches billig genohmen 
dessen er nicht willenss gewehsen, 
so hatt sich begeben der Zeuge bey 
dem schwedischen feldtherrn wegen 
des stedtlein Myttaw etwas zu 
suchen gehabt, da denn vnter allen 
der schwedische seldtherr nach pro­
ducenten gefraget wie es ihm 

15) trecken für zieben. 
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gienge, nach dem all er hette er-

fahren dass I. F. Gd. ihme hat 
zusetzt vnd beschuldigt wegen vber-
gebung des Hausses, darauff Zeuge 
geantwortet dass er selbst hette ge-
hört vud erachte dass an dieses 
einer welcher von der schwedischen 
armada nach Churlaudt sich be-
geben I. F. Gd. nicht weinig an-
lass oder vrsach in beschnldigung 
des producenten habe, woranff 

der schwedische Feldtherr geant-
wortet, dass es zwar ein Erloser 
schelm sein ntuss vnd wehre billig 
derselbe mit 4 Pferden von ein­
ander zu reisseu, oder vffs radt 
zu legen Nachdemaln man leicht-
lieh hette abzunehmen dass solches 
wider die Wahrheit were, weil 
zehen Panier mit so viel schiffe 
Galleyen vnd Volck für Gustavy 

anknnft schon bey der Mytaw an-
gelanget dasselbe einzunehmen. 

Art. 2. 

Ob nicht war dass selbiger Feldt- teftis äff. 
Herr weiter gesaget, wan sein Küningk 
ihm ein Hauss vertraweu vnd nicht 
mehr darauff lassen wollte alss der 
Hanbtman Sacken anff die Mytaw 
gehabt, so wolte er zu seinem Köningk 
sagen, Kuningk bewahre dein Hauff 
selber. 


